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Prognosegefährdende Risiken 

Prognosegefährdende Risiken sind solche Risiken, die 
zu niedrigeren Betriebsergebnissen der Gesellschaft und 
einer Reduzierung der Ausschüttungen an die Beteiligten 
bzw. zu einem Teilverlust der Einlage führen können. Im 
Folgenden sind heute bekannte Risiken aufgeführt.

Betriebskosten:
Die in den Prognoserechnungen angesetzten Be-
triebskosten sind nicht für die gesamte Laufzeit des 
Projekts und teilweise überhaupt noch nicht vertraglich 
fixiert. Es besteht das Risiko, dass diese Kostenansätze 
überschritten werden, beispielsweise aufgrund falscher 
Kostenannahmen, nicht berücksichtigtem Zusatzbedarf, 
unvorhergesehener Ereignisse, Inflation oder sonstigen 
Kostensteigerungen.

Reparatur, Wartung und Instandhaltung:
Es besteht das Risiko, dass Reparatur- und Instand-
haltungsmaßnahmen, die beauftragt werden müssen, die 
angenommenen Kostenansätze überschreiten. Wenn die 
Photovoltaikanlage aufgrund eines Defekts ausfällt, kann 
sie keinen Strom produzieren. Dies führt bei der Gesell-
schaft zu Umsatzausfällen.

Gewährleistung und Garantie:
Es besteht das Risiko, dass sich entsprechende Ver-
sicherungsgarantien nicht oder nur teilweise oder nur 
mit entsprechend hohem Aufwand durchsetzen lassen. 
Es besteht das Risiko, dass Mängel an der Photovolta-
ikanlage und den Einrichtungen für den Anschluss der 
Photovoltaikanlage an das öffentliche Stromnetz nicht als 
Garantieleistungen oder erst nach Ablauf der jeweiligen 
Gewährleistungsfrist erkannt werden. Gewährleistungs-
ansprüche und Garantieansprüche der Gesellschaft 
können deswegen nicht oder nicht rechtzeitig oder 
nur mit entsprechend hohen Kosten geltend gemacht 
werden. Dies kann zu höheren Kosten und verminderten 
Einnahmen der Gesellschaft führen.

Auflagen und Betriebsbeschränkungen:
Es ist nicht auszuschließen, dass Behörden – auch auf 
Einwendungen Dritter hin – nachträglich Auflagen, 
Anordnungen oder Beschränkungen in Bezug auf den 
Betrieb der Photovoltaikanlage erlassen. Auflagen 
können insbesondere zu vorübergehenden oder dauer-
haften Betriebseinschränkungen oder Abschaltungen 
und zu nicht kalkulierten Aufwendungen führen. Der 
Verstoß gegen die vorgenannte Auflage oder nachträg-
liche Auflagen, Anordnungen oder Beschränkungen 
seitens der Behörden können die Betriebsergebnisse der 
Gesellschaft negativ beeinflussen.

Technische Risiken:
Bei der Photovoltaikanlage und ihren Komponenten 
sowie den Einrichtungen für den Anschluss der 
Photovoltaikanlage an das öffentliche Stromnetz können 
technischer Verschleiß, Materialermüdung, technisch 
bedingte Minderleistungen oder andere technische 
Probleme nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere 
ist es möglich, dass die angegebenen Leistungsdaten der 
verbauten Module nicht erreicht werden oder sich über

die Betriebsdauer verschlechtern (Degradation). Zwar 
bestehen seitens der Hersteller entsprechende Leis-
tungsgarantien. Es besteht damit das Risiko, dass diese 
Leistungsgarantien sich nicht oder nur mit entsprechend 
hohem Aufwand durchsetzen lassen. Wenn Ertragsaus-
fälle und Kosten in diesen oder vergleichbaren Fällen 
nicht durch Gewährleistungsansprüche, einen Wartungs-
vertrag, Versicherungen oder Garantien ausgeglichen 
werden, können die geplanten Betriebsergebnisse der 
Gesellschaft negativ beeinflusst werden.

Lebensdauer der Photovoltaikanlage:
Die Gesellschaft geht von einer Nutzungsdauer der 
Photovoltaikanlage von mindestens 25 Jahren aus 
(Pachtvertrag für die Grundstücksfläche: Option auf 30 
Jahre). Sollten die Photovoltaikanlage oder wichtige 
Einzelkomponenten die angestrebte Lebensdauer nicht 
erreichen und nicht ausgetauscht werden, können 
prognostizierte Umsätze nicht erzielt werden. Das kann 
die Betriebsergebnisse der Gesellschaft negativ beein-
flussen.

Rückbaukosten:
Die Kosten für die Demontage und Entsorgung bzw. 
Verwertung (Altmetall, Kupfer) der Photovoltaikanlage 
können den kalkulierten und in die Rückbaurücklage 
eingestellten Betrag übersteigen, beispielsweise wenn 
sich der Rückbau als technisch komplizierter erweist 
oder die Entsorgung nur zu höheren Kosten möglich ist. 
Das kann die Betriebsergebnisse der Gesellschaft negativ 
beeinflussen.

Angaben Dritter:
Die in diesem Dokument getätigten Angaben und 
Prognosen beruhen teilweise auf Angaben Dritter (z.B. 
Gutachter, technische Berater, Rechtsberater oder 
Steuerberater). Es besteht das Risiko, dass diese An-
gaben unrichtig, unvollständig oder irreführend sind. Bei 
diesen Angaben handelt es sich ferner z.T. um subjektive 
Einschätzungen der jeweiligen Personen. Die zukünftige 
Entwicklung kann deshalb von diesen Angaben abwei-
chen. Das kann die Betriebsergebnisse der Gesellschaft 
negativ beeinflussen.

Diversifikationsrisiko:
In der ersten Gesellschafterversammlung beschließen 
die Anleger die Investition ausschließlich in eine Photo-
voltaikanlage sowie die Einrichtungen für den Anschluss 
der Photovoltaikanlage an das öffentliche Stromnetz 
an einem Standort. Eine Diversifizierung der damit 
verbundenen standort- und anlagebedingten Risiken der 
Gesellschaft findet demzufolge nicht statt. Ob künftig 
eine Diversifizierung stattfindet, ist den Gesellschaftern 
überlassen und offen. Durch diese Konzentration besteht 
das Risiko, dass die wirtschaftliche Entwicklung der 
Gesellschaft von der Entwicklung des Marktes für Strom 
aus Photovoltaik-Anlagen besonders stark abhängig ist

Vergütung:
Die kalkulierten Erlöse aus dem Verkauf von elektrischer 
Energie aus der Photovoltaikanlage basieren auf dem An-
spruch auf Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
der Gesetzgeber das EEG – auch mit 
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Wirkung für bereits genehmigte und/oder in Betrieb 
befindliche Photovoltaikanlagen – nachträglich ändert 
und insbesondere die Förderung absenkt oder abschafft 
oder dem Betreiber von Photovoltaikanlagen zusätzliche 
Pflichten auferlegt. Dies kann zu geringeren Einspeise-
erlösen oder höheren Kosten führen. Nach Ablauf von 
20 Betriebsjahren besteht kein Anspruch mehr auf die 
Förderung des Stroms nach dem EEG. Es besteht das 
Risiko, dass sich die für den Folgezeitraum angesetzten 
Marktpreise schlechter als in der Prognoserechnung 
angenommen entwickeln. Das kann die Betriebsergeb-
nisse der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Risiken der Direktvermarktung:
Die Gesellschaft hat die Kosten der Direktvermarktung 
des erzeugten Stroms zu tragen. Es besteht das Risiko, 
dass die hierfür anfallenden Kosten höher ausfallen als 
kalkuliert oder niedrigere Vermarktungserlöse erzielt 
werden, als angenommen. Ferner kann es zu einem 
Ausfallrisiko des beauftragten Vermarktungs-Dienst-
leistungsunternehmens kommen. Das kann die Betriebs-
ergebnisse der Gesellschaft negativ beeinflussen. 

Absenkung des Zahlungsanspruchs bei negativen 
Preisen:
Nach dem EEG reduziert sich der für die Förderung des 
erzeugten Stroms maßgebliche anzulegende Wert auf 
null, wenn der Spotmarktpreis negativ ist. Es besteht 
das Risiko, dass negative Strompreise auftreten und der 
Zahlungsanspruch nach dem EEG deswegen über das 
kalkulierte Maß hinaus entfällt. Das kann die Betriebs-
ergebnisse der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Stromeinspeisung:
Es ist nicht auszuschließen, dass nicht der gesamte von 
der Photovoltaikanlage erzeugbare Strom tatsächlich in 
das Stromnetz des Netzbetreibers eingespeist werden 
kann und vergütet wird. Beispielsweise bei Netzeng-
pässen kann der Netzbetreiber die Photovoltaikanlage 
regulieren und die Stromerzeugung reduzieren. Der 
Anlagenbetreiber erhält hierfür abhängig vom 
Grund der Regulierung keine oder keine vollständige 
Entschädigung. Weitere Risiken im Hinblick auf die 
Stromeinspeisung sind Störungen, Reparaturen oder 
Um- bzw. Ausbaumaßnahmen am Stromnetz. Da die 
Netzanschlussbedingungen der Netzbetreiber weitrei-
chende Haftungsbeschränkungen enthalten, besteht das 
Risiko, dass dadurch hervorgerufene Einspeiseausfälle 
nicht ersetzt werden. Auch können Störungen in der 
Übergabestation auftreten und eine Einspeisung des 
Stroms unmöglich machen. Ferner kann es sein, dass 
zukünftig Netzentgelte auf den eingespeisten Strom 
erhoben werden. Der Eintritt eines oder mehrerer der 
aufgezählten Risiken kann die Ertragslage der Gesell-
schaft negativ beeinflussen.

Abrechnung der eingespeisten Energie:
Es besteht das Risiko, dass es bei der Abrechnung und 
Auszahlung der Einspeiseerlöse durch den Netzbetreiber, 
Direktvermarkter oder einen anderen Stromabnehmer zu 
Verzögerungen kommt. Dies würde die Liquiditätslage 
der Gesellschaft beeinträchtigen. Auch die Insolvenz 
eines Netzbetreibers oder anderen Stromabnehmers 
kann nicht ausgeschlossen werden. Das kann die Be-

triebsergebnisse der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Energieertrag:
Es besteht das Risiko, dass mit dem Betrieb der Pho-
tovoltaikanlage weniger Strom erzeugt wird, als für die 
Kalkulation angenommen. Der kalkulierte Energieertrag 
beruht auf einer Ertragsabschätzung. Der Ertrag kann 
tatsächlich niedriger sein. Die Ertragsabschätzung 
gibt langfristige Durchschnittserträge an. Tatsächlich 
schwankt das Sonnenaufkommen von Jahr zu Jahr. 
Jahre mit einem im langfristigen Mittel deutlich 
unterdurchschnittlichem Ertrag – auch mehrmals 
nacheinander – sind nicht auszuschließen. Mehrere 
Jahre mit unterdurchschnittlicher Sonneneinstrahlung 
nacheinander können die Liquidität der Gesellschaft 
nachteilig beeinflussen. Ferner kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sich Umweltbedingungen am Standort 
der Photovoltaikanlage nachträglich verschlechtern, 
etwa durch langfristige klimatische Veränderungen oder 
durch Verschattungen. Der Eintritt eines oder mehrerer 
der vorgenannten Risiken kann die Betriebsergebnisse 
der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Klimatische Risiken:
Ungünstige Witterungsbedingungen und klimatische 
Einflüsse können die Errichtung oder den Betrieb der 
Photovoltaikanlage in vielfältiger Weise beeinträchtigen. 
Während des Betriebs können witterungsbedingte 
Einflüsse zu unvorhergesehenen Schäden an der 
Photovoltaikanlage und Stillstandzeiten führen. Das 
kann die Betriebsergebnisse der Gesellschaft negativ 
beeinflussen.

Vertragsrisiken:
Die Gesellschaft schließt zur Errichtung und zum Betrieb 
der Photovoltaikanlage eine Vielzahl von Verträgen 
ab und geht damit Vertragsrisiken ein. Insbesondere 
besteht das Risiko, dass ein Vertragspartner während der 
Vertragslaufzeit in Insolvenz fällt oder seine Leistungen 
aus anderen Gründen nicht oder nicht vollständig 
erbringt. Dies kann zu Mehrkosten führen, etwa weil die 
Gesellschaft Ersatzverträge zu schlechteren Konditionen 
abschließen muss oder bereits an den Vertragspartner 
geleistete Zahlungen nicht mehr zurückgezahlt werden. 
Auch besteht das Risiko, dass in der Insolvenz eines 
Vertragspartners notwendige Ersatzteile nicht mehr 
beschafft werden können oder Garantie- oder Schadens-
ersatzversprechen nicht erfüllt werden. In der Insolvenz 
eines von der Gesellschaft beauftragten Direktver-
markters besteht das Risiko, dass Vergütungsansprüche 
der Gesellschaft nicht erfüllt werden können. Ferner 
besteht das Risiko, dass Vertragspartner Leistungen 
nicht rechtzeitig oder mangelhaft erbringen. Dies kann 
zu Zeitverlusten und zusätzlichen Kosten für die Gesell-
schaft führen. Es ist ferner möglich, dass die von der 
Gesellschaft abgeschlossenen Verträge fehlerhaft sind 
oder Lücken enthalten. Es ist auch nicht auszuschließen, 
dass sie vom Vertragspartner widerrufen, angefochten, 
ordentlich oder außerordentlich gekündigt oder in 
sonstiger Weise beendet werden und rückabgewickelt 
werden müssen. Auch dies kann zu Mehrkosten für die 
Gesellschaft führen. Der Fall der vorzeitigen Beendigung 
des Nutzungsvertrags für den Standort würde zum 
frühzeitigen Rückbau der Photovoltaikanlage führen, 
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wodurch diese nicht mehr betrieben werden kann. Der 
Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann die 
Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Höhere Gewalt:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass außer-
gewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben Kriegsereignisse, 
Terrorismus, Flugzeugabstürze, Umweltkatastrophen 
oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt auftreten und 
die Photovoltaikanlage und die Einrichtungen für den 
Anschluss der Photovoltaikanlage an das öffentliche 
Stromnetz betreffen. Auch menschliche Eingriffe wie 
Vandalismus oder Diebstahl können nicht ausgeschlos-
sen werden. Jedes dieser Ereignisse kann zu Kosten und 
Einnahmeausfällen der Gesellschaft führen.

Verkehrssicherungspflichten:
Als Betreiberin der Photovoltaikanlage unterliegt die 
Gesellschaft allgemeinen gesetzlichen Verkehrssiche-
rungspflichten. Etwaige daraus resultierende Schadens-
ersatzverpflichtungen, die nicht von Versicherungen 
ausgeglichen werden, sind von der Gesellschaft zu 
tragen. Das kann das Betriebsergebnis der Gesellschaft 
negativ beeinflussen.

Einsatz von Fremdkapital:
Die Investitionen der Gesellschaft werden gegebenenfalls 
zu einem Teil mit Fremdmitteln (Bankkredite) finanziert. 
Die Auszahlung der Fremdmittel hängt von zahlreichen 
Voraussetzungen ab, die die Gesellschaft vor der Aus-
zahlung erfüllen muss. Es besteht das Risiko, dass die 
Auszahlungsvoraussetzungen nicht oder nicht recht-
zeitig erfüllt werden können, so dass die finanzierende 
Bank die Auszahlung der Fremdmittel verweigert. Dies 
kann zu Problemen bei der Finanzierung führen. Mit einer 
solchen Verweigerung besteht das Risiko, dass die not-
wendigen Investitionsausgaben durch einen Zwischen-
finanzierungskredit zu höheren Zinsen zu finanzieren 
wären und die langfristigen Endfinanzierungsdarlehen 
zu einem späteren Zeitpunkt und möglicherweise 
zu schlechteren Konditionen abgeschlossen werden 
müssten. Wird die Auszahlung endgültig verweigert, 
kann das Projekt gegebenenfalls nicht umgesetzt 
werden. Die Photovoltaikanlage wird an die Darlehens-
geber zur Sicherheit übereignet. Es besteht das Risiko, 
dass Darlehen aufgrund verringerter oder ausbleibender 
Erträge der Photovoltaikanlage nicht vollständig bedient 
werden können und die Bank diese Sicherheit verwerten 
will. Dies hätte zur Folge, dass die Gesellschaft keine 
weiteren Erträge mehr erwirtschaften kann. Jedes dieser 
Ereignisse kann allein oder zusammen mit anderen das 
Betriebsergebnis der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Liquiditätsrisiko:
Es besteht das Risiko, dass die Zahlungsmittel der 
Gesellschaft zur Begleichung fälliger Forderungen und 
Leistungen der Ausschüttungen nicht genügen und 
sie ihre Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht zeit-
gerecht erfüllen kann (Liquiditätsrisiko). Die Gesellschaft 
unterliegt im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit laufenden 
Zahlungspflichten, beispielsweise für die Wartung der 
Photovoltaikanlage oder für Zins- und Tilgungszahlungen 
an die finanzierende Bank. Darüber hinaus sollen Aus-
schüttungen an die Beteiligten geleistet werden. Die 

Zahlungsmittel zur Erfüllung dieser Zahlungspflichten und 
die Leistung der Ausschüttungen erwirbt die Gesellschaft 
aus den Einnahmen aus dem Stromverkauf. Eine Redu-
zierung der Zahlungsmittel zur Erfüllung dieser Zahlungs-
verpflichtungen können beispielsweise bei längeren 
Einnahmeausfällen oder Mindereinnahmen (z. B. in Jahren 
mit unterdurchschnittlicher Sonneneinstrahlung) oder 
beim Anfall unvorhergesehener Ausgaben eintreten. Auch 
besteht das Risiko, dass durch Zahlungsausfälle Dritter, 
insbesondere des Netzbetreibers, die Gesellschaft ihren 
Verpflichtungen zur Begleichung fälliger Forderungen 
und Leistungen der Ausschüttungen nicht zeitgerecht 
nachkommen kann. In diesen Fällen besteht das Risiko, 
dass fehlende Zahlungsmittel durch die Aufnahme von 
zusätzlichem Fremdkapital ausgeglichen werden müssen. 
Dies würde zu höheren Kosten führen und kann die 
Betriebsergebnisse der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Insolvenzrisiko:
Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft in finanzielle 
Schwierigkeiten gerät und weder auf Liquiditätsreserven 
zurückgreifen noch Fremdmittel aufnehmen kann. Dies 
kann zur Insolvenz der Gesellschaft führen. In diesem 
Fall besteht das Risiko, dass die Anleger keine weiteren 
Zahlungen erhalten und einen Totalverlust der Einlage 
erleiden.

Zinsrisiko:
Aufgrund der unbekannten künftigen Geld- und 
Kapitalmarktentwicklung können nicht angenommene 
Belastungen durch Zinsen entstehen. Dies würde zu 
höheren Kosten führen und kann die Betriebsergebnisse 
der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Geldentwertung (Inflation):
Es besteht das Risiko, dass die Inflation in den Betriebs-
jahren der Photovoltaikanlage über den in den Prognosen 
der Betriebskosten berücksichtigten Umfang hinausgeht. 
Dies würde die Betriebskosten der Photovoltaikanlage 
erhöhen. Das kann das Betriebsergebnis der Gesellschaft 
negativ beeinflussen.

Änderung der Rechtslage:
Die Gesetzgebung und die Rechtsprechung unterliegen 
einem kontinuierlichen Wandel. Es ist nicht auszu-
schließen, dass sich Gesetze oder Verordnungen auf 
EU,- Bundes-, Landes oder Kommunalebene ändern 
oder künftig anders ausgelegt werden. Dies kann sich 
nachteilig auf das Geschäft der Gesellschaft auswirken. 
Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anforderungen an 
die Ausgestaltung und Verwaltung der Anteile an der 
Gesellschaft als Vermögensanlage im Sinne des Vermö-
gensanlagengesetzes durch nationale und/oder inter-
nationale Regulierung. Die Gesellschaft kann dadurch zur 
Änderung einzelner geschäftlicher Aktivitäten oder zu 
zusätzlichen administrativen Aufwendungen gezwungen 
sein. Dies kann das Betriebsergebnis der Gesellschaft 
negativ beeinflussen.

Mitsprache und Mitwirkungsrechte:
Mitsprache und Mitwirkung ist per Gesellschaftsvertrag 
geregelt. Den Beteiligten stehen nicht vollumfängliche 
Mitsprache- und Mitwirkungsrechte zu. Ein Weisungs-
recht hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung
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besteht nicht. Es kann deswegen dazu kommen, dass 
Entscheidungen der Geschäftsführung gegen den Willen 
des Beteiligten getroffen oder nicht getroffen werden. 
Das kann die Betriebsergebnisse der Gesellschaft 
negativ beeinflussen. Die im Rahmen von Gesellschafter-
beschlüssen wirksam gefassten Entscheidungen sind für 
alle Gesellschafter bindend. Damit hat der unterlegene 
Gesellschafter rechtmäßig gefasste Beschlüsse hinzu-
nehmen, auch wenn sie seinen Interessen und Zielen 
widersprechen und für die Gesellschaft nachteilig sind. 
Zu beachten ist ferner, dass, obgleich sich voraussicht-
lich eine Vielzahl von Gesellschaftern an der Gesellschaft 
beteiligen werden, nicht auszuschließen ist, dass in der 
Gesellschafterversammlung einzelne Personen oder 
eine kleine Gruppe von Personen einen beherrschenden 
Einfluss gewinnen. Dies kann eintreten etwa durch 
Übernahme anderer Anteile, Beauftragung desselben 
Bevollmächtigten oder durch die Nichtteilnahme vieler 
Beteiligter an der Gesellschafterversammlung. Auf der 
anderen Seite besteht die Gefahr, dass Beschlüsse, die 
einer qualifizierten Mehrheit bedürfen, nicht getroffen 
werden. Ferner besteht das Risiko, dass auch rechtswid-
rig gefasste Beschlüsse bindend sind, wenn der Anleger 
Anfechtungsfristen versäumt. In den vorstehenden Fällen 
kann es deswegen dazu kommen, dass Entscheidungen 
gegen den Willen des Beteiligten getroffen oder nicht 
getroffen werden. Das kann die Betriebsergebnisse der 
Gesellschaft negativ beeinflussen.

Schlüsselpersonen und Managementrisiko:
Es besteht das Risiko, dass durch das Ausscheiden 
von Kompetenzträgern aus der Geschäftsführung der 
Gesellschaft und/oder dem Verlust wesentlicher Ver-
tragspartner der Gesellschaft Fachwissen nicht mehr zur 
Verfügung steht und eine qualifizierte Geschäftsführung 
und Verwaltung nicht mehr uneingeschränkt gewähr-
leistet ist. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die 
Geschäftsführung Fehlentscheidungen trifft, die für die 
Gesellschaft zu wirtschaftlichen Nachteilen führen. Der 
Eintritt eines der vorstehenden Risiken kann das Be-
triebsergebnis der Gesellschaft negativ beeinflussen.

Interessenskonflikte:
Das Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft, Herr 
Markus Henle ist gleichzeitig Geschäftsführer der EBER-
werk GmbH & Co. KG. Hier könnte die Geschäftsführung 
Verträge abschließen, die zum Nachteil der Gesellschaft 
und zu Gunsten der EBERwerk GmbH & Co. KG sind. Dies 
wären Verträge im Bereich der Stromvermarktung und 
der Betriebsführung. Risikominimierend wirkt die Trans-
parenz und Vergleichbarkeit marktüblicher Verträge.

Insolvenz der Komplementärin:
Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist 
die EBERwerk Projekt-Verwaltungs GmbH. Es besteht 
das Risiko, dass die persönlich haftende Gesellschafterin 
in Insolvenz fällt und ihrer Verpflichtung zur Geschäfts-
führung und Haftungsübernahme nicht mehr nach-
kommen kann. In diesem Fall müsste die Gesellschaft 
eine neue Komplementärin einsetzen und zur Geschäfts-
führung bestellen. Dies kann zu Mehrkosten führen. 
Dies kann das Betriebsergebnis der Gesellschaft negativ 
beeinflussen. Wird im Insolvenzfall der Komplementärin 
keine neue Komplementärin aufgenommen, führt dies

zur Auflösung der Gesellschaft. Dadurch können sich 
prognostizierte Ausschüttungen an die Beteiligten 
reduzieren oder ausfallen und es kann für den Beteiligten 
ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten.

Individuelle Risiken des Beteiligten

Risiken des Beteiligten sind Risiken, die das sonstige 
Vermögen des Beteiligten über den Verlust der Einlage 
hinaus gefährden können, bis hin zu seiner Privatinsol-
venz.

Risiken einer Fremdfinanzierung des Anteils durch den 
Beteiligten:
Soweit ein Kommanditist seine Einlage ganz oder 
teilweise über Darlehen fremdfinanziert, besteht das 
individuelle Risiko, dass beim Ausbleiben prognostizier-
ter Ausschüttungen bzw. im Fall der Zahlungsunfähigkeit 
der Gesellschaft die Verzinsung und Tilgung des auf-
genommenen Darlehens aus dem sonstigen Vermögen 
des Kommanditisten zu erfolgen hat. Dies kann zu einem 
Verlust des sonstigen Vermögens des Kommanditisten 
bis hin zur Privatinsolvenz führen.

Handelbarkeit des Kommanditanteils:
Die Beteiligung stellt eine langfristig angelegte Investition 
dar. Die ordentliche Kündigung ist bis zum im Gesell-
schaftsvertrag genannten Datum (weit nach 2040) nicht 
möglich. Der Beteiligte sollte sich deshalb darauf ein-
stellen, seine Anteile jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt 
halten zu müssen. Vor einer Beteiligungsentscheidung 
sollte der Interessent daher prüfen, ob eine langfristige 
Kapitalanlage dieser Art seinen Anlagestrategien ent-
spricht.

Haftungsrisiko:
Kommanditisten haften Gläubigern der Gesellschaft 
gegenüber in Höhe der von ihnen übernommenen und 
im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Diese 
entspricht der übernommenen Kommanditeinlage.
Es besteht das Risiko, dass die Haftung eines Komman-
ditisten nach vollständiger Einzahlung der Kommandit-
einlage bis zur Höhe der Einlage wieder auflebt, wenn 
der Anleger Ausschüttungen erhält und sein Kapitalkonto 
dadurch unter den Wert seiner im Handelsregister 
eingetragenen Hafteinlage (1% der Pflichteinlage) sinkt 
(§ 172 Abs. 4 HGB). In diesem Fall muss der Anleger damit 
rechnen, von Gläubigern in Höhe der erhaltenen Aus-
schüttungen bis zur Höhe seiner Haftsumme mit seinem 
sonstigen Vermögen in Anspruch genommen zu werden, 
insbesondere, wenn die Gesellschaft in die Insolvenz fällt. 
Dies kann das sonstige Vermögen des Kommanditisten 
über den Verlust der Einlage hinaus gefährden bis hin zur 
Privatinsolvenz des Kommanditisten führen.
Die Kommanditisten sind aufgrund der §§ 30, 31 
GmbHG zur Rückzahlung der erhaltenen Ausschüttung 
verpflichtet, wenn Auszahlungen erfolgen, obwohl die 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft dies nicht 
zulässt und die Auszahlungen nicht durch einen vollwer-
tigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen 
den Kommanditisten gedeckt sind. Diese sind sodann 
aus dem sonstigen Vermögen des
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Kommanditisten zurückzuzahlen. Dies kann zu einem 
Verlust des sonstigen Vermögens des Kommanditisten 
bis hin zur Privatinsolvenz des Kommanditisten führen.
Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus, haf-
tet er bis zur Höhe seiner Einlage für bis dahin begründe-
te Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die bis zum Ablauf 
von fünf Jahren nach der Eintragung Ausscheidens im 
Handelsregister fällig und Ansprüche daraus festgestellt 
oder in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise geltend 
gemacht wurden. Eine entsprechende Nachhaftung 
besteht im Fall der Auflösung der Gesellschaft, wobei 
die fünfjährige Nachhaftung mit Handelsregisterein-
tragung der Auflösung der Gesellschaft beginnt. Je nach 
Anspruch kann die Verjährungsfrist kürzer sein. Die 
Verjährung beginnt mit Fälligkeit des Anspruchs, wenn 
dieser nach Handelsregistereintragung der Auflösung 
fällig wird, andernfalls mit Eintragung der Auflösung. Die 
Nachhaftung kann dazu führen, dass der Kommanditist 
Zahlungen aus seinen sonstigen Vermögen erbringen 
muss. 

Änderungen der Vertrags- oder rechtlichen Rahmen-
bedingungen:
Die Beteiligung an der Gesellschaft stellt kein Invest-
mentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs 
(KAGB) dar; die Errichtung, das Betreiben und Verwalten 
von regenerativen Energieanlagen erfüllt grundsätzlich 
die Voraussetzungen eines operativ tätigen Unter-
nehmens. Dies gilt auch, wenn die Gesellschaft sich im 
Rahmen ihrer operativen Tätigkeit fremder Dienstleister 
oder gruppeninterner Gesellschaften bedient, solange 
die unternehmerischen Entscheidungen der Gesellschaft 
im laufenden Geschäftsbetrieb durch die ausdrück-
liche Vereinbarung von Gestaltungs-, Lenkungs- und 
Weisungsrechten bei der Gesellschaft selbst verbleiben. 
Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- oder Rahmen-
bedingungen so geändert werden oder sich die Tätigkeit 
der Gesellschaft so verändert, dass die Gesellschaft 
ein Investmentvermögen im Sinne des KAGB darstellt. 
Die daraus erwachsenden Verpflichtungen und Kosten 
können zu erheblichen Kostenbelastungen führen, die 
eine Verschlechterung der Vermögens,- Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft verursacht. Ordnet die BaFin 
die Rückabwicklung der Geschäfte der Gesellschaft an, 
hat der Kommanditist bereits geleistete Ausschüttungen 
an die Gesellschaft zurück zu gewähren. Dies kann zu 
einem Verlust des sonstigen Vermögens des Komman-
ditisten bis hin zur Privatinsolvenz des Kommanditisten 
führen.

Steuerliche Risiken:
Künftige Änderungen im Steuerrecht, der steuerrecht-
lichen Rechtsprechung oder der Anerkennungspraxis der 
Finanzverwaltung zum Nachteil der Gesellschaft oder der 
Kommanditisten können nicht ausgeschlossen werden. 
Ebenso wenig kann ausgeschlossen werden, dass die 
Finanzverwaltung oder die Rechtsprechung im Rahmen 
der Veranlagung oder einer späteren Außenprüfung 
(Betriebsprüfung) eine abweichende Auffassung über die 
steuerliche Behandlung einzelner Aspekte des Projektes 
vertritt, als zur Grundlage der Angaben und Prognosen 
gemacht worden sind. Es kann deswegen zu einer insge-
samt höheren oder frühzeitigeren steuerlichen Belastung 
zzgl. Nachzahlungszinsen nach § 233a Abgabenordnung

der Gesellschaft und/oder der Kommanditisten kommen. 
Dadurch könnte sich die Höhe der Gesamtauszahlungen 
an die Kommanditisten nach Steuern mindern. Sind 
Steuerbescheide im Rahmen einer Betriebsprüfung 
nachträglich zu ändern, besteht das Risiko, dass sich 
die Höhe des zu versteuernden Einkommens ändert und 
es deswegen zu Steuernachforderungen kommt. Für 
diese können zudem Zinsen anfallen. Dies kann zu einem 
Verlust des sonstigen Vermögens des Kommanditisten 
bis hin zur Privatinsolvenz des Kommanditisten führen. 
Ferner können individuelle steuerliche Rahmenbedin-
gungen des Kommanditisten Auswirkungen auf das 
sonstige Vermögen des Kommanditisten haben.
Die Übertragung von Kommanditanteilen insbesondere 
in der Anfangsphase birgt ein ertragsteuerliches Risiko. 
Es besteht das Risiko, dass eine Übertragung der Be-
teiligung zu einer Steuerlast des Veräußerers aufgrund 
der Aufdeckung von stillen Reserven führt. Wenn der 
Kommanditist in den vorstehend genannten Fällen zur 
Zahlung von Steuern und Zinsen auf Steuern verpflichtet 
ist, aber keine entsprechenden Ausschüttungen oder 
Steuererstattungen von der Gesellschaft erhalten hat, 
sind die Zahlungen aus dem sonstigen Vermögen des 
Kommanditisten zu leisten. Dies kann das sonstige 
Vermögen des Kommanditisten gefährden und bis hin zur 
Privatinsolvenz des Kommanditisten führen.

Abschließender Hinweis
Die aufgeführten Risiken sind nach heutigem Kenntnis-
stand sehr umfassend und decken sehr viele Aspekte ab. 
Es kann nicht ausgeschlossen sein, dass es weitere hier 
nicht aufgeführte Risiken bestehen.
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WESENTLICHE CHANCEN:
Welche Chancen die Beteiligung bietet. 

Allgemeiner Hinweis

Ebenso wie die Risiken für die Gesellschaft sind auch 
Chancen der Gesellschaft nicht konkret absehbar. 
Entwicklungen auf nationaler oder europäischer Ebene 
können dafür sorgen, dass sich das Marktdesign ver-
ändert und sich Chancen durch neue Vermarktungswege 
ergeben können.

Monetarisierung von Klimaschutz-Beiträgen:
Der Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeu-
gung liefert einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, 
der bis dato mit der EEG-Vergütung als abgegolten 
gewertet wird. Es bestehen Chancen, dass dieser Beitrag 
in Zukunft monetarisieren lässt, z.B. durch Verkauf von 
Herkunftsnachweisen für den erzeugten Strom.

Abschläge bei den Erträgen durch negative Stunden und 
Degradation der Module:
Die bei den Erträgen herangezogenen Abschläge für 
negative Preise an der Strombörse und die Degradation 
der Module wurden in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
sehr vorsichtig einkalkuliert. Es kann also sein, dass die 
Anlage besser als angenommen performt und die Erträge 
dadurch höher ausfallen. 

WESENTLICHE VERTRÄGE:
Für den Betrieb der PV-Anlage erforderliche Verträge.

Projektrechte und Errichtung:
Für den Kauf der Projektrechte wird ein verbindliches 
Angebot der EBERwerk GmbH & Co. KG vorgelegt, für die 
schlüsselfertige Errichtung ein verbindliches Angebot 
eines Generalunternemers ausgewählt. Die Gewähr-
leistung beträgt 2 Jahre; nach der Gewährleistungszeit 
greifen dann Herstellergarantien (insbesondere Module, 
Wechselrichter).

Betriebsführungsvertrag:
Die kaufmännische Betriebsführung der Bürgersolarpark 
Pliening GmbH & Co. KG wird von der EBERwerk GmbH & 
Co. KG per Betriebsführungsvertrag übernommen. Hier-
für wird ein marktüblicher Verrechnungssatz vereinbart.

Pachtvertrag über die Grundstücksfläche:
Der Grund für die PV-Anlage sowie der Ausgleichsfläche 
wird von der Gemeinde Pliening für 30 Jahre per Pacht 
zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Betriebsführung 
bringt EBERwerk die Übertragung bzw. Unterverpach-
tung des Pachtvertrags mit ein.

Strompreisentwicklung:
Eine wesentliche Chance höherer Erträge als geplant 
besteht im Anstieg der börslich gehandelten Stromprei-
se. Steigt das Strompreisniveau zu Einspeisezeiten der 
PV-Anlage über den EEG-Fördersatz hinaus, profitiert die 
Gesellschaft unmittelbar davon.

Zukünftige Vermarktungsformen:
Die Energiewirtschaft unterliegt einem stetigen Wandel 
und ist geprägt von übergeordneten Zielstellungen in 
Richtung Digitalisierung und Dekarbonisierung. Viele 
Entwicklungen können heute noch nicht abgesehen 
werden. Eine Entwicklung, die seitens der Europäischen 
Union forciert wird sind „Energie-Communities“ mit der 
Grundidee, Stromerzeugung und Stromverbrauch auf 
dezentraler und regionaler Basis direkt abzuwickeln. 
Hier können sich mit der Photovoltaik-Anlage in Zukunft 
weitere gewinnbringende Vermarktungsformen des 
Stroms ergeben, die über den bisherigen Ansatz hinaus-
gehen.

Potenzial für Batteriespeicher:
Ein Batteriespeicher wäre baurechtlich möglich. Der 
Netzanschluss ist zu prüfen. Ein Batteriespeicher könnte 
sich positiv auf die Ertragslage auswirken.

Direktvermarktungsvertrag:
Die Vermarktung des Stroms erfolgt über einen sog. 
Direktvermarkter (Begriff hat sich über das EEG „ge-
förderte Direktvermarktung“ etabliert), der über den 
erforderlichen Marktzugang und die Marktprozesse 
verfügt.

Stromliefervertrag:
Für den Betrieb der PV-Anlage wird Strom benötigt (z.B. 
nachts). Nach der Inbetriebnahme wird ein geeigneter 
Stromlieferant gewählt.

Netzanschlussvertrag:
Es besteht eine verbindliche Reservierung eines geeigne-
ten Netzanschlusspunktes. Im Rahmen der Projekrechte 
bringt EBERwerk die Übertragung der Reservierung mit 
ein.  Die Bürgersolarpark Pliening GmbH & Co. KG wandelt 
die Reservierung der Bayernwerk Netz GmbH dann in 
einen entsprechenden Netzanschlussvertrag um.
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GRUNDSÄTZLICHES SICHERHEITSKONZEPT:
Eindämmung der Risiken.

Allgemeine Risikoabsicherung

Um die Risiken für Anleger und alle beteiligten Projekt-
partner im Rahmen des Solarparks Pliening möglichst 
gering zu halten, wurde ein umfassendes Sicherheits-
konzept entwickelt. 

Die Bürgersolarpark Pliening GmbH & Co.KG muss 
nicht in Vorleistung gehen und eine Projektentwicklung 
vornehmen, sondern kann das weitgehendst entwickelte 
Projekt von der EBERwerk GmbH & Co. KG übernehmen. 
Zudem muss sie keine einzelnen Gewerke für die Errich-
tung des Solarparks Pliening koordinieren, sondern kann 
einen Generalunternehmer mit der schlüsselfertigen 
Errichtung beauftragen.

Sicherheitskonzept der Photovoltaik- 
anlage 

Hochwertige Anlagenkomponenten:

Aus dem Betrieb des Solarpark-Portfolios der EBERwerk 
GmbH & Co. KG in Haus bei Markt Schwaben, in Ober-
laufing bei Ebersberg, in Nettelkofen bei Grafing und in 
Poing wissen wir, wie wichtig Qualität für den fehlerfreien 
Betrieb der Anlagen über die Gesamtlaufzeit ist. Aus 
diesem Grund wird bei der Auswahl der Komponenten 
insbesondere auf renommierte Hersteller, eine gute Res-
sourceneffizienz, einen sehr hohen Wirkungsgrad sowie 
großzügige Garantieleistungen Wert gelegt werden. 

Gesicherte Vergütung durch EEG:

Die für 20 Jahre garantierte EEG-Vergütung dient als 
Sicherheitsnetz für den Solarpark Pliening. Der produ-
zierte Strom wird mit vorläufig mindestens 5,48 ct/kWh 
netto vergütet (vgl. S. 20). 

Langfristiger Pachtvertrag:

Der Pachtvertrag für die Fläche auf der die PV-Anlage er-
richtet wird, hat eine langfristige Laufzeit von 30 Jahren. 
Diese 30 Jahre sind auch eine realistische Lebensdauer 
für viele Anlagenkomponenten, so dass die Betriebslauf-
zeit nicht durch den Pachtvertrag limitiert ist.

Gewährleistung und Herstellergarantien:

Die Gewährleistungs- und Herstellergarantien ent-
sprechen mindestens den gesetzlichen Vorgaben. Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis von Garantieverlängerungen 
wird geprüft werden. 

Fernüberwachung der Anlage:

Das Fernüberwachungssystem stellt ein durchgehendes 
Anlagencontrolling sicher. Mittels GSM-Übertragung 
und internen Datenloggern werden automatisch Fehler-
meldungen an die Serviceteams übermittelt.

Leistungsgarantien von Anlagenkomponenten:

Die Langlebigkeit der Solarmodule und deren Leistungs-
fähigkeit sind für sichere Erträge von grundlegender 
Bedeutung. Übliche Leistungsgarantien belaufen sich für 
30 Jahre bspw. auf 87 % der Nennleistung. 

Erfahrener lokaler Betriebsführer:

Das EBERwerk wird mit der Betriebsführung beauftragt. 
Der kommunale Energieversorger bringt reichlich 
Erfahrung aus anderen Solarprojekten mit. Der Firmen-
sitz liegt ebenfalls im Landkreis Ebersberg und damit nah 
am Solarpark Pliening, so dass im Falle von Störungen 
schnell reagiert werden kann.  

Ertragsausfall- und All-Risk-Versicherung:

Eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist ein entscheidender 
Faktor für die Wirtschaftlichkeit des Solarparks.  Daher 
sollte nach Inbetriebnahme ein umfassendes Versiche-
rungspaket abgeschlossen werden, das bei Schäden 
an den Anlagenkomponenten greift oder, im Falle eines 
kompletten Ausfalls der Anlage, die entgangenen Erträge 
ausgleicht. 
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GESELLSCHAFTSVERTRAG:
Bürgersolarpark Pliening GmbH & Co. KG

§ 1 Rechtsform, Firma und Sitz

1.1 
Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft unter 
der Firma: „Bürgersolarpark Pliening GmbH & Co. KG“ 
(nachfolgend die „Gesellschaft“).

1.2
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Grafing bei München.

§ 2 Unternehmensgegenstand

Die Gesellschaft ist eine Bürgerenergiegesellschaft im 
Sinne von § 3 Nr. 15 i. V. m. § 22b EEG 2023. Zweck ist die 
gemeinschaftliche, regionale Erzeugung erneuerbarer 
Energien unter maßgeblicher Beteiligung natürlicher 
Personen aus der Region des Anlagenstandortes. Gegen-
stand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung 
und der Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie Batterie-
speicheranlagen (nachfolgend: „Energieanlagen“) auf 
dem Gebiet des Landkreises Ebersberg sowie der Erwerb 
und die Veräußerung erzeugter elektrischen Energie. 
Die Energieanlagen werden von der Gesellschaft selbst 
betrieben.

§ 3 Beginn und Dauer der Gesellschaft; Geschäftsjahr 

3.1
Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung in das 
Handelsregister. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte 
Zeit geschlossen.

3.2
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäfts-
jahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31.12. des 
Jahres, in dem die Gesellschaft in das Handelsregister 
eingetragen worden ist.

§ 4 Gesellschafter

4.1
Mindestens 75 % der Stimmrechte der Gesellschaft 
müssen dauerhaft von natürlichen Personen gehalten 
werden, die in einem Postleitzahlengebiet, das sich ganz 
oder teilweise im Umkreis von 50 Kilometern um die 
geplante Anlage befindet, nach dem Bundesmeldegesetz 
mit einer Wohnung gemeldet sind, wobei der Abstand im 
Fall von Solaranlagen vom äußeren Rand der jeweiligen 
Anlage gemessen wird.

Stimmrechte, die nicht bei natürlichen Personen liegen, 
müssen ausschließlich bei Kleinstunternehmen, kleinen 
oder mittleren Unternehmen nach der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 
36) oder bei kommunalen Gebietskörperschaften sowie 
deren rechtsfähigen Zusammenschlüssen liegen.
Es dürfen keine Stimmrechte bei juristischen Personen 
des Privatrechts, und mit diesen jeweils verbundenen 
Unternehmen nach Artikel 3 des Anhangs I der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 liegen, die in der der Inbetriebnah-
me des Solarparks Pliening vorangegangenen gesetzlich 
vorgesehenen Sperrfrist gemäß §22b EEG 2023 weitere 
Solaranlagen desselben Segments in Betrieb genommen 
haben oder eine Förderung für weitere Solaranlagen 
desselben Segments für die gesetzlich vorgesehene 
Sperrfrist nach Abgabe der Mitteilung durch die Gesell-
schaft an die Bundesnetzagentur gemäß § 22b EEG 2023 
in Anspruch nehmen. Soweit ein solcher Gesellschafter 
oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gegen 
diese Vorschriften verstößt, ist dieser Gesellschafter 
verpflichtet, die Gesellschaft von sämtlichen hierdurch 
entstehenden Vermögensschäden freizustellen. Dies 
umfasst insbesondere entgangene Zuschläge, entgange-
ne Förderansprüche, Rückforderungen, Mehrkosten der 
Finanzierung sowie sonstige nachweisbare wirtschaft-
liche Nachteile.

4.2
Als Gesellschafter sind, beteiligt:

1. Die Firma Eberwerk Projekt-Verwaltungs GmbH, mit 
Sitz in Grafing, Geschäftsanschrift: Am Schammacher 
Feld 47, 85567 Grafing, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts München unter HRB [wird nach-
getragen] als persönlich haftende Gesellschafterin 
(nachfolgend die „Komplementärin“).

Die Komplementärin hat keine geldwerte Einlage zu 
erbringen und ist am Kapital und am Vermögen der 
Gesellschaft nicht beteiligt.

2. [….], geb. am […], wohnhaft in […] mit einer Pflicht-
einlage in Höhe von […];
[ggf. weitere]

Die Summe der Pflichteinlagen sämtlicher Gesellschafter 
entspricht dem Kommanditkapital der Gesellschaft. 

4.3
Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme 
beträgt 1% der vom jeweiligen Kommanditisten über-
nommenen Pflichteinlage.
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4.4
Jeder Kommanditist ist verpflichtet, der Komplementärin 
auf deren Verlangen für die Dauer der Gesellschaft, 
längstens bis zur Löschung seiner Eintragung als 
Gesellschafter im Handelsregister eine Handelsregister-
vollmacht zu seiner Eintragung in das Handelsregister 
und zur Vornahme weiterer im Zeitraum der Beteiligung 
erforderlicher Registermaßnahmen (z.B. beim Eintritt 
bzw. Ausscheiden anderer Kommanditisten) zu erteilen. 
Die Vollmacht ist auf Kosten des Gesellschafters notariell 
beglaubigen zu lassen. Ein Muster der Vollmacht wird von 
der Komplementärin zur Verfügung gestellt.

4.5
Den Kommanditisten gegenüber werden Erklärungen 
an die oben aufgeführten Adressen abgegeben. Adress-
änderungen sind der Komplementärin unverzüglich in 
Schriftform (z.B. per Brief) oder in Textform (z.B. per 
Fax oder E-Mail) anzuzeigen. Sobald der Kommanditist 
eine Registrierung über das Gesellschaftsportal (§ 5.6) 
vorgenommen hat, haben diese Mitteilungen ausschließ-
lich über das Gesellschaftsportal zu erfolgen, sofern die 
Komplementärin nicht Abweichendes bestimmt; andere 
Kommunikationswege sind danach nicht eröffnet und 
genügen nicht den Vorschriften dieses Gesellschafts-
vertrages, es sei denn, die Ausübung von Gesellschafter-
rechten über das Gesellschaftsportal ist im Einzelfall aus 
Gründen, die nachweislich nicht im alleinigen Verantwor-
tungsbereich des Registrierten Kommanditisten liegen, 
unmöglich. 

4.6
Jeder Kommanditist ist verpflichtet, sich nach Mit-
teilung der Komplementärin über die Bereitstellung und 
Eröffnung einer geschützten Online-Plattform auf der 
dortigen Internetseite (nachfolgend „Gesellschaftsportal“) 
mit einer gültigen E-Mail-Adresse zur Erleichterung 
der Kommunikationswege zwischen der Gesellschaft 
und den Kommanditisten sowie der Möglichkeit von 
Beschlussfassungen der Gesellschafter außerhalb 
von Präsenzversammlungen (§ 10) zu registrieren. 
Im Rahmen der Registrierung können nachfolgende 
personenbezogene Daten des Kommanditisten, der eine 
Registrierung gem. Satz 1 vorgenommen hat („Registrier-
ter Kommanditist“), durch die Komplementärin an das 
Gesellschaftsportal übermittelt werden:  
 
•	 Name, Vorname; 
•	 Ggfs. Titel 
•	 Geburtsdatum;  
•	 Zustellungsfähige Anschrift; 
•	 E-Mail-Adresse; 
•	 Telefonnummer;   

•	 Steueridentifikationsnummer bei in der Bundesrepu-
blik Deutschland steuerpflichtigen (bzw. äquivalente 
Identifizierungsangaben ausländischer Finanzver-
waltungen); Steuernummer, zuständiges Finanzamt;

•	 Bankverbindung (Iban; BIC, BLZ);
•	 Pflichteinlage des jeweiligen Gesellschafters.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten sind in den Datenschutzhinweisen 
zum Gesellschaftsportal enthalten. Der Registrierte 
Kommanditist erklärt gegenüber der Komplementärin, 
der Gesellschaft und allen jetzigen und künftigen 
Mitgesellschaftern seinen Verzicht gegenüber der 
Komplementärin, der Gesellschaft und allen jetzigen 
und künftigen Mitgesellschaftern auf die Einhaltung 
sämtlicher in diesem Gesellschaftsvertrag festgelegten 
Bestimmungen (i) über die Form für sämtliche Kom-
munikationswege und/ oder (ii) Beschlussfassungen 
bzw. Stimmabgaben und -sofern und soweit gesetzlich 
zulässig- die Geltendmachung jedweder Gesellschafter-
rechte des Registrierten Kommanditisten gegenüber der 
Gesellschaft sowie gegenüber Mitgesellschaftern mit 
Ausnahme über die Nutzung des Gesellschaftsportals, 
sodass der Registrierte Kommanditist zur Ausübung vor-
bezeichneter Rechte und für die vorbezeichnete Kommu-
nikationen ausschließlich über das Gesell-schaftsportal 
berechtigt ist, sofern und solange die Komplementärin 
nicht Abweichendes bestimmt. Die Regelung des § 18 
Abs. 3 bleibt unberührt.

§ 5 Leistung der Einlage

5.1
Die Pflichteinlagen sind durch Geldeinlagen nach 
gesonderter Aufforderung durch die Komplementärin 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen, sofern nicht in der 
Aufforde-rung eine abweichende Frist genannt wird, auf 
das in der Aufforderung angegebene Konto der Gesell-
schaft zu erbringen.

5.2
Leistet ein Gesellschafter die übernommene Pflicht-
einlage nicht innerhalb der in § 6.1. genannte bzw. in 
Zahlungsaufforderung angegebenen Frist, ist die Gesell-
schaft nach schriftlicher Mahnung, die mit Fristsetzung 
und Ausschlussandrohung gem. § 6.3 verbunden werden 
kann, berechtigt, aber nicht verpflichtet, Verzugszinsen 
in Höhe von 5 %-Punkten über dem von der Deutschen 
Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu 
verlangen. Ferner sind die Rechte eines Gesellschafters 
nach diesem Vertrag ausgesetzt, bis sämtliche fälligen 
ausstehenden Zahlungen geleistet wurden. Die Gel-
tendmachung eines weiteren Schadensersatzes bleibt 
unberührt. 

Leistet ein Kommanditist die Pflichteinlage nicht oder 
nicht vollständig, oder kommt er seinen Mitwirkungs-
pflichten bei seiner Eintragung in das Handelsregister 
nicht nach, ist die Komplementärin nach schriftlicher 
Mahnung mit Fristsetzung und Ausschlussandrohung 
ohne weiteren Gesellschafterbeschluss bevollmächtigt 
und ermächtigt, den betreffenden Kommanditisten 
- nach schriftlicher Mahnung mit Fristsetzung und 
Ausschlussandrohung – im Namen der Gesellschaft und 
aller Gesellschafter durch schriftliche Erklärung aus der 
Gesellschaft auszuschließen und/oder seine Pflichtein-
lage entsprechend herabzusetzen. Die Erklärung gilt mit 
Absendung an die der Gesellschaft zuletzt mitgeteilten 
Adresse des betreffenden Kommanditisten als erfolgt. 
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Die Komplementärin ist unter Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB berechtigt, den frei ge-
wordenen Kommanditanteil auf einen oder mehrere von 
ihr zu benennende Dritte zu übertragen, bis die Höhe des 
Kommanditkapitals vor dem Eintritt der Kapitalherabset-
zung und/oder des Ausschlusses erreicht wurde. Mit dem 
Ausschluss und/oder der Kapitalherabsetzung verbunde-
ne Kosten hat der betreffende Kommanditist zu tragen. 
Etwaige geleistete Zahlungen erhält der ausgeschlossene 
Kommanditist abzüglich der im Zusammenhang mit dem 
Beitritt und dem Ausscheiden anfallenden Kosten sowie 
angelaufener Verzugszinsen innerhalb von vier Wochen 
nach der Erklärung des Ausschlusses zurückerstattet. 
Weitere Ansprüche stehen dem ausgeschlossenen 
Kommanditisten nicht zu, insbesondere kein Abfindungs-
anspruch. Etwaige weitere Schadensersatzansprüche 
der Gesellschaft bleiben ebenso unberührt wie das Recht 
zur klageweisen Geltendmachung des ausstehenden 
Betrags.

5.3
Die Kommanditisten haften für die Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft persönlich beschränkt auf ihre im 
Handelsregister eingetragene Haftsumme. Soweit die 
Kommanditisten ihre Haftsumme jeweils an die Gesell-
schaft geleistet haben und soweit die Haftsumme bei 
der Gesellschaft noch vorhanden ist, insbesondere keine 
Rückerstattung der Haftsumme an Kommanditisten 
erfolgte, auch nicht im Wege der Auszahlung von Liquidi-
tät, der kein entsprechender Gewinn gegenüberstand, 
ist eine persönliche Haftung der Kommanditisten für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgeschlossen. Die 
Kommanditisten haben keine Nachschusspflicht.

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung

6.1
Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
ist ausschließlich die Komplementärin berechtigt und 
verpflichtet. Die Komplementärin und ihre jeweiligen 
Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit. Die Komplementärin ist berechtigt, 
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
Untervollmachten zu erteilen, soweit nicht zwingende 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
Die Komplementärin darf keinen beherrschenden 
Einfluss im Sinne von § 3 Nr. 15 EEG 2023 ausüben. 
Insbesondere dürfen keine Sonder- oder Vetorechte 
bestehen, die über die laufende Geschäftsführung 
hinausgehen. Strategische Grundsatzentscheidungen 
obliegen der Gesellschafterversammlung.

6.2
Die Komplementärin führt die Geschäfte der Gesellschaft 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Sie haftet 
darüber hinaus nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der 
durch die Gesellschaft getätigten Investitionen. Gleiches 
gilt sinngemäß für ihre etwaigen Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

6.3
Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf alle 
Geschäfte und Maßnahmen im Rahmen des Unter- 

nehmensgegenstands gem. § 2 sowie das Tätigen 
aller damit verbundenen Geschäfte. Für den Fall, dass 
sich die Gesellschaft im Rahmen ihrer operativen 
Tätigkeiten fremder Dienstleister oder gruppeninterner 
Gesellschaften bedient, müssen die unternehmerischen 
Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb bei der 
Gesellschaft selbst verbleiben. Die Gesellschaft hat sich 
Gestaltungs-, Lenkungs- und Weisungsrechte vollum-
fänglich vorzubehalten.

6.4
Die Komplementärin kann nach eigenem kaufmän-
nischen Ermessen ohne gesonderte Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung alle Geschäfte und Maß-
nahmen durchführen, die im Rahmen des gewöhnlichen 
Betrieb erforderlich sind und die hierfür erforderlichen 
Erklärungen abgeben. Hierunter fallen insbesondere 
folgende Geschäfte und Maßnahmen:

•	 Abschluss von Darlehensverträgen einschließlich 
Sicherungsvereinbarungen;

•	 Beauftragung der Steuerberatung, Rechts- und 
Finanzierungsberatung sowie Buchführung der 
Gesellschaft;

•	 Abschluss, Änderung und Beendigung einschließlich 
Abwicklung von Verträgen, die die Gesellschaft zur 
Durchführung zwingender gesetzlicher Vorschriften 
abzuschließen hat;

•	 Abschluss von Wartungsverträgen oder anderen 
geeigneten Fachfirmen;

•	 Beauftragung externer Dienstleister mit der kauf-
männischen und technischen Betriebsführung, 
soweit die Leitung der Gesellschaft als solche 
und die unternehmerischen Entscheidungen im 
laufenden Geschäftsbetrieb in jedem Fall bei der 
Gesellschaft selbst verbleiben. Die Gesellschaft hat 
sich Gestaltungs-, Lenkungs- und Weisungsrechte 
vollumfänglich vorzubehalten;

•	 Abschluss von Versicherungsverträgen;
•	 Beauftragung erforderlicher oder zweckmäßiger 

Gutachten;
•	 Abschluss von Stromeinspeise- und Stromvermark-

tungsverträgen;
•	 Abschluss von Nutzungsverträgen über erforderliche 

Grundstücke und Eintragung dinglicher Sicherungen;
•	 Gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung 

von Ansprüchen der Gesellschaft sowie das Führen 
von Aktiv- und Passivprozessen.

6.5 
Im Übrigen bedürfen Geschäfte und Maßnahmen, die 
über den gewöhnlichen hinausgehen, eines vorherigen 
zustimmenden Beschlusses der Gesellschafterversamm-
lung. Das gilt insbesondere für folgende Geschäfte und 
Maßnahmen („zustimmungspflichtige Geschäfte“):

•	 Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Ge-
schäftszweige;

•	 Erwerb einer oder mehrerer Energieanlagen
•	 Veräußerung einer oder mehrerer Energieanlagen;
•	 Veräußerung des Vermögens der Gesellschaft als 

Ganzes;
•	 Wiederherstellung einer Energieanlage im Falle einer 

totalen oder überwiegenden Zerstörung sowie der
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Freigabe von Versicherungsleistungen hierzu;
•	 Erwerb weiterer Energieanlagen.

In Eilfällen hat die Komplementärin das Recht und 
die Pflicht, unaufschiebbare Geschäfte die über den 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinaus-
gehen, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
auch ohne zustimmenden Gesellschafterbeschluss 
vorzunehmen. Hat die Komplementärin hiervon Gebrauch 
gemacht, so hat sie die Gesellschafter unverzüglich zu 
unterrichten.

§ 7 Gesellschafterbeschlüsse

7.1
Entscheidungen der Gesellschafter die Gesellschaft 
betreffend erfolgen durch Gesellschafterbeschluss. 
Gesellschafterbeschlüsse werden entweder in einer 
Präsenzversammlung (§ 9) bzw. einer virtuellen Ge-
sellschafterversammlung (§ 10.1) oder außerhalb von 
Gesellschafterversammlungen nach Maßgabe von § 10 
getroffen.

7.2
Gesellschafterbeschlüsse werden neben den in diesem 
Vertrag ausdrücklich genannten Angelegenheiten 
insbesondere über folgende Angelegenheiten gefasst:

•	 Feststellung des Jahresabschlusses; 
•	 Entscheidung über Entnahmen;
•	 Entscheidung über die Verwendung von Liquiditäts-

überschüssen, einschließlich deren Entnahme (§ 
14.3)

•	 Entlastung der Komplementärin;
•	 Wahl des Abschlussprüfers, sofern und soweit 

für das betreffende Geschäftsjahr eine Pflicht zur 
Abschlussprüfung besteht

•	 Zustimmung zu zustimmungsbedürftigen Hand-
lungen und Rechtsgeschäften (§ 7.5);

•	 Änderung des Gesellschaftsvertrages (§ 8.4);
•	 Ausschluss von Gesellschaftern (§ 18.4);
•	 Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz;
•	 Auflösung der Gesellschaft, wobei dies der Zu-

stimmung der Komplementärin bedarf, wenn die von 
der Gesellschaft direkt oder indirekt betriebenen 
Energieanlagen samt Nebeneinrichtungen noch 
nicht vollständig zurückgebaut worden sind. 

•	 andere Beschlussgegenstände, die der Beschluss-
fassung der Gesellschafter nach dem Gesetz 
vorbehalten sind oder von der Komplementärin den 
Gesellschaftern zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden.

Die Gesellschafterversammlung beschließt durch 
Abstimmung im Verhältnis der Kapitalanteile. Die 
Stimmrechte der Kommanditisten richten sich bei der 
Abstimmung im Verhältnis der Kapitalanteile nach dem 
Verhältnis der Pflichteinlagen (Kapitalkonto I) der Ge-
sellschafter zum Kommanditkapital. Je volle [€ 1.000,00 
(in Worten: Euro eintausend)] der Pflichteinlagen 
(Kapitalkonto I) gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht 
kann nur einheitlich ausgeübt werden. 

Kein Gesellschafter darf unmittelbar oder mittelbar 
mehr als 10 % der Stimmrechte halten oder ausüben. 
Soweit Stimmrechte aufgrund der Kapitalverhältnisse 
10 % überschreiten würden, ruhen die übersteigenden 
Stimmrechte.
Stimmbindungsvereinbarungen, Poolverträge, Treu-
handverhältnisse oder sonstige Abreden, durch die 
Stimmrechte gebündelt, gebunden oder nach Weisung 
ausgeübt werden, sind unzulässig, soweit sie geeignet 
sind, die Voraussetzungen einer Bürgerenergiegesell-
schaft nach § 3 Nr. 15 EEG 2023 zu beeinträchtigen.
Stimmrechte sind persönlich und frei auszuüben.

7.3
Die Beschlussfassung der Gesellschafter erfolgt mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht 
dieser Vertrag oder zwingende gesetzliche Vorschriften 
eine andere Mehrheit vorschreiben.

7.4
Zustimmungsbedürftige Handlungen und Rechts-
geschäfte gem. § 7.5 und Änderungen des Gesellschafts-
vertrages sind nur durch einen Beschluss mit einer 
Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen möglich. 
Bei Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz gelten 
jeweils die im Umwandlungsgesetz als Mindest-erforder-
nis vorgesehenen Zustimmungsregelungen.

7.5
Bei allen Abstimmungsvorgängen zählen Stimment-
haltungen nicht als abgegebene Stimmen. Im Fall der 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

7.6
Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenheiten 
stimmberechtigt, es sei denn, es handelt sich um ihre 
Entlastung oder ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit.

7.7
Mängel von Gesellschafterbeschlüssen können unabhän-
gig von der Art der Beschlussfassung nur innerhalb einer 
Ausschlussfrist von einem Monat nach Bekanntmachung 
der Niederschrift gegenüber dem jeweiligen Gesellschaf-
ter durch Klage gegen die Gesellschaft geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch für etwaige Ladungsmängel 
oder Mängel bei der Aufforderung zur Stimmabgabe 
nach § 10 dieses Vertrages. Die Frist gemäß Satz 1 gilt 
nicht für Gesellschafterbeschlüsse, durch deren Inhalt 
Rechtsvorschriften verletzt werden, auf deren Einhaltung 
die Gesellschafter nicht verzichten können (nichtige 
Beschlüsse). Die Bekanntmachung der Niederschrift gilt 
mit der Bereitstellung der Niederschrift zum Download 
im Gesellschaftsportal (für Registrierte Kommanditisten) 
und für die sonstigen Gesellschafter mit der Absendung 
an die der Komplementärin zuletzt mitgeteilten Adresse 
des jeweiligen Gesellschafters als erfolgt. Mit Ablauf der 
Frist gem. Satz 1 gilt ein etwaiger Mangel als geheilt. 
Die Geltendmachung von Mängeln von Gesellschafter-
beschlüssen kann nicht auf die durch technische Störung 
verursachte Verletzung von Rechten gestützt werden, 
wenn die Versammlung vollständig oder gemischt als 
virtuelle Gesellschafterversammlung im Sinne von § 10.1 
durchgeführt wurde, es sei denn, der Komplementärin ist 
insoweit grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorzuwerfen.
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§ 8 Gesellschafterversammlungen

8.1
Die Komplementärin hat mindestens einmal jährlich eine 
ordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen. 
Die Gesellschafterversammlung findet spätestens 
sechs Monate nach Schluss des vorangegangenen 
Geschäftsjahres entweder als Präsenzversammlung am 
Sitz der Gesellschaft oder als virtuelle Gesellschafterver-
sammlung im Sinne von § 10.1 statt; die Komplementärin 
entscheidet über die Form der Abhaltung nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Die Einladung zur Gesellschaf-
terversammlung erfolgt gegenüber Registrierten 
Kommanditisten im Gesellschaftsportal und gegenüber 
den sonstigen Gesellschaftern per Brief, Fax oder E-Mail 
an die der Komplementärin zuletzt angegebene Adresse 
der Kommanditisten unter Angabe der Tagesordnung, 
der Zeit und des Ortes der Gesellschafterversammlung 
und 14 Tage im Voraus. Der Tag der Absendung der 
Einladung und der Tag der Versammlung werden nicht 
mitgerechnet. Zur Einhaltung der Frist ist der Tag der 
Benachrichtigung über die Einstellung der Einladung in 
das Gesellschaftsportal für Registrierte Kommanditisten 
und gegenüber den sonstigen Gesellschaftern der Tag der 
Absendung der Einladung maßgeblich.

8.2
Die Komplementärin kann daneben jederzeit außeror-
dentliche Gesellschafterversammlungen einberufen. Sie 
hat eine außerordentliche Gesellschafterversammlung 
einzuberufen, wenn dies von Gesellschaftern, die zusam-
men mindestens 10 % des Kommanditkapitals auf sich 
vereinigen. Das Verlangen ist für Registrierte Kommandi-
tisten über das Gesellschaftsportal und für die sonstigen 
Gesellschafter in Textform unter Angabe der Gründe 
gegenüber der Komplementärin zu erklären. Hinsichtlich 
der Form und der Frist der Einberufung gilt vorstehender 
§ 9.1 entsprechend, mit der Maßgabe, dass die Ein-
berufungsfrist mindestens eine Woche beträgt. Falls 
die Komplementärin einem berechtigten Einberufungs-
verlangen nicht innerhalb von längstens sechs Wochen 
nachkommt, sind der oder die Gesellschafter, der/die die 
Einberufung ordnungsgemäß verlangt haben, berechtigt, 
die Gesellschafterversammlung mit den von ihnen 
verlangten Beschlussgegenständen selbst einzuberufen. 
Außerordentliche Gesellschafterversammlungen können 
entweder als Präsenzversammlung am Sitz der Gesell-
schaft (§ 9) oder als virtuelle Gesellschafterversammlung 
im Sinne von § 10.1 stattfinden; die Komplementärin 
entscheidet über die Form der Abhaltung nach pflicht-
gemäßem Ermessen. § 10.1 bleibt hiervon unberührt.

8.3
Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 
alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen sind und die 
Komplementärin vertreten ist. Die Ladung eines Gesell-
schafters gilt als ordnungsgemäß, wenn die Ladungsfrist 
eingehalten ist und die Ladung gem. § 9.1 ordnungsge-
mäß erfolgt ist. Ist die Gesellschafterversammlung nicht 
beschlussfähig, so ist eine weitere Gesellschafterver-
sammlung innerhalb einer Frist von mindestens 10 Tagen 
mit derselben Tagesordnung anzuberaumen. Der Tag der 
Absendung und der Tag der Versammlung werden nicht 
mitgerechnet.

8.4
Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterver-
sammlung von einem Gesellschafter oder einem Dritten 
vertreten lassen.  Will ein Gesellschafter sich in einer 
Gesellschafterversammlung vertreten lassen, so hat er 
dies unter Nennung des Namens des Vertreters vor der 
Gesellschafterversammlung gegenüber der Komple-
mentärin anzuzeigen.  Die Anzeige ist für Registrierte 
Kommanditisten über das Gesellschaftsportal und für die 
sonstigen Gesellschafter in Textform unter Angabe der
Gründe gegenüber der Komplementärin zu erklären.

8.5
Den Vorsitz und die Leitung in der Gesellschafterver-
sammlung führt ein Geschäftsführer der Komplemen-
tärin oder ein von ihr bevollmächtigter und beauftragter 
Dritter (Versammlungsleiter).

8.6
Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafter-
versammlung und für etwaige Vertretung trägt jeder 
Gesellschafter selbst. 

8.7
Über jede Gesellschafterversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die der Versammlungsleiter zu 
unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind Ort und Tag 
der Versammlung, die Gegenstände der Tagesordnung, 
der Umfang des anwesenden Gesellschaftskapitals, 
die wesentlichen Inhalte der Versammlung und die 
Beschlüsse der Versammlung anzugeben. Die Nieder-
schrift wird durch die Komplementärin für Registrierte 
Kommanditisten im Gesellschaftsportal zum Download 
bereitgestellt und an die sonstigen Gesellschafter 
postalisch versandt.  Jedem Gesellschafter soll innerhalb 
von drei Monaten nach der Versammlung eine Abschrift 
der Niederschrift zur Verfügung gestellt werden. Im 
Übrigen gilt § 8.7 dieses Vertrages.

§ 9 Gesellschafterversammlungen außerhalb von 
Präsenzversammlungen

9.1
Sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen 
entgegenstehen, können Gesellschafterbeschlüsse auch 
außerhalb von Präsenzversammlungen (§ 9) in jeder 
beliebigen Form, insbesondere 

•	 schriftlich (z.B. im Umlaufverfahren), 
•	 in Textform (z.B. per E-Mail oder Telefax), 
•	 im Wege elektronischer Kommunikation (für Regis-

trierte Kommanditisten aus-schließlich über das 
Gesellschaftsportal),

•	 in Online-Gesellschafterversammlungen mit oder 
ohne audiovisuelle Datenüber-tragung („virtuelle 
Gesellschafterversammlung“) und 

•	 auch in Kombination verschiedener Verfahrensarten 
gefasst werden. 

Die Wahl des Verfahrens liegt im pflichtgemäßen Ermes-
sen der Komplementärin. Registrierte Kommanditisten 
sind vorbehaltlich abweichender Bestimmungen der 
Komplementärin verpflichtet, ihre Stimmabgaben 
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ausschließlich über das Gesellschaftsportal vorzu-
nehmen. Für Gesellschafterbeschlüsse außerhalb von 
Präsenzversammlungen gilt § 8 dieses Vertrages ent-
sprechend. Für virtuelle Gesellschafterversammlungen 
gilt zudem § 9.  

9.2
Sollen Gesellschafterbeschlüsse außerhalb von 
Präsenzversammlungen und virtuellen Gesellschafter-
versammlungen gefasst werden, sind allen Registrierten 
Kommanditisten über das Gesellschaftsportal und den 
sonstigen Gesellschaftern in Textform die Beschluss-
gegenstände mit einem Beschlussvorschlag, der 
Aufforderung zur Stimmabgabe und dem Hinweis auf die 
Frist zur Stimmabgabe bekannt zu machen. Die Bekannt-
machung gilt gegenüber Registrierten Kommanditisten 
mit der Benachrichtigung über deren Einstellung in das 
Gesellschaftsportal und gegenüber den sonstigen Ge-
sellschaftern mit Absendung an die der Komplementärin 
zuletzt schriftlich oder in Textform mitgeteilten Adresse 
als erfolgt.

9.3
Die Frist zur Stimmabgabe außerhalb von Präsenz-
versammlungen oder virtuellen Gesellschafterver-
sammlungen muss mindestens 14 Tage betragen. Der Tag 
der Absendung der Aufforderung zu Stimmabgabe wird 
nicht mitgerechnet. In Eilfällen ist die Komplementärin 
berechtigt, die Frist im eigenen Ermessen zu verkürzen, 
sie muss aber mindestens eine Woche betragen. Für den 
rechtzeitigen Eingang der Stimmabgabe ist bei Ver-
sendung mit der Post der Poststempel maßgeblich, bei 
anderen Versandformen der vollständige Datenempfang.

9.4
Beschlussfähigkeit ist bei Beschlussfassungen außerhalb 
von Präsenzversammlungen oder virtuellen Gesellschaf-
terversammlungen stets gegeben. 

9.5
Über das Ergebnis der Beschlussfassung außerhalb von 
Präsenzversammlungen oder virtuellen Gesellschafter-
versammlungen ist von der Komplementärin eine Nieder-
schrift anzufertigen und innerhalb von vier Wochen nach 
Ende der Frist zur Stimmabgabe an die Kommanditisten 
in Abschrift zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen gilt § 8.7 
dieses Vertrages.

§ 10 Vergütungen

10.1
Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft für die 
Übernahme der persönlichen Haftung vorab jährlich 
eine Vergütung in Höhe von 1.250,- Euro. Für die Jahre 
des Beginns und der Auflösung der Gesellschaft ist die 
Haftungsvergütung zeitanteilig nach vollen Monaten zu 
entrichten. Die Haftungsvergütung ist zum 31.01. des 
jeweils laufenden Geschäftsjahres zur Zahlung fällig.

10.2
Die Komplementärin übt neben der Übernahme der 
persönlichen Haftung und der Geschäftsführung für die 
Gesellschaft derzeit keine weiteren Tätigkeiten aus. 

Die Komplementärin erhält als Vergütung für die Ge-
schäftsführung deswegen die Erstattung aller Kosten, 
die in ihrem laufenden Geschäftsbetrieb anfallen. Die 
Komplementärin erhält ferner Ersatz ihrer Auslagen und 
Aufwendungen für die Gesellschaft. Für den Fall, dass 
die Komplementärin künftig in nicht nur unerheblichem 
Umfang weitere Geschäftstätigkeiten ausübt, die nicht im 
Zusammenhang mit der Geschäftsführung für die Gesell-
schaft stehen, kann die Komplementärin als Vergütung 
anstelle der vollen Erstattung ihrer laufenden Kosten 
eine marktübliche Vergütung zuzüglich des Ersatzes 
ihrer Auslagen und Aufwendungen für die Gesellschaft 
verlangen. 

10.3
Die Komplementärin erhält zum 31.01. des jeweils 
laufenden Geschäftsjahres einen Vorschuss auf die 
Vergütung nach § 10.2 in Höhe von 5.000,- Euro. Die 
Abrechnung des Vorschusses erfolgt jeweils zum 31.01. 
des Folgejahres. Etwaige Ausgleichsansprüche sind vier 
Wochen nach Abschluss der Abrechnung zur Zahlung 
fällig. Die Komplementärin kann unterjährig einen 
weiteren Vorschuss auf die Vergütung verlangen, wenn 
der geleistete Vorschuss aufgebraucht ist. 

10.4
Wird ein Gesellschafter für die Gesellschaft tätig, so er-
hält er unabhängig vom Jahresergebnis eine Vergütung, 
deren Höhe gesondert vereinbart wird. Die Vergütung ist 
als Gewinn im Voraus zu buchen.

10.5
Alle unter dieser Ziffer 12 genannten Vergütungen 
verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer, soweit sie der 
gesetzlichen Umsatzsteuer unterliegen.

§ 11 Gesellschaftskonten

11.1
Für die Komplementärin wird nur ein Kapitalkonto 
geführt, das im Soll wie im Haben unverzinslich ist und in 
Euro geführt wird.

11.2
Für jeden Kommanditisten werden folgende Konten 
geführt, die im Soll wie im Haben unverzinslich sind und 
in Euro geführt werden:
•	 Kapitalkonto I: Auf diesem Konto werden übernom-

mene Pflichteinlagen verbucht. Es ist unveränderlich 
und maßgebend für die Ergebnisverteilung, die 
Beteiligung am Gesellschaftsvermögen sowie den 
Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben 
und den Liquidationserlös. 

•	 Kapitalkonto II (Verrechnungskonto): Auf diesem 
Konto werden Ergebnisanteile (Gewinne), Entnahmen, 
Auszahlungen sowie alle sonstigen Geschäftsvorfälle 
zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern 
gebucht, soweit keine Verbuchung auf dem Kapital-
konto I oder dem Verlustkonto erfolgt.

•	 Verlustkonto: Auf dem Verlustkonto werden Verlust-
anteile der Kommanditisten verbucht. Zukünftige 
Gewinne sind bis zur Höhe des auszugleichenden 
Verlusts vorrangig dem Verlustkonto gutzuschreiben.
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11.3
Die Komplementärin ist berechtigt, für die Gesellschafter 
individuelle Rücklagenkonten als weitere Kapitalkonten 
einzurichten, sofern dies von Fremdkapitalgebern zum 
Ausweis des Eigenkapitals der Gesellschaft gefordert 
werden sollte (§ 14.4). Auf den Rücklagenkonten können 
einzubehaltende Gewinnanteile sowie anteilige Kapital-
rücklagen verbucht werden, die nicht auf den Kapital-
konten I und II verbucht werden. Die Guthaben auf den 
Rücklagenkonten sind vorbehaltlich eines abweichenden 
Gesellschafterbeschlusses nicht entnahmefähig; positive 
oder negative Salden unterliegen nicht der Verzinsungs-
pflicht. 

§ 12 Wirtschaftsplan, Jahresabschluss

12.1
Die Komplementärin hat den Jahresabschluss und – sofern 
gesetzlich erforderlich – den Lagebericht und den Jahresbe-
richt sowie die übrige Rechnungslegung der Gesellschaft für 
ein abgelaufenes Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen 
Fristen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung und Bilanzierung sowie der geltenden steuer- 
und handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen und dem 
Abschlussprüfer der Gesellschaft – sofern gesetzlich er-
forderlich – zur Prüfung vorzulegen. Sie ist berechtigt, hierzu 
Dritte auf Kosten der Gesellschaft hinzuzuziehen.

12.2
Die Komplementärin hat nach Abschluss der Prüfung der 
Gesellschafterversammlung unverzüglich den Jahres-
abschluss, sowie ggf. den Lagebericht und den Prüfungs-
bericht des Abschlussprüfers sowie einen Vorschlag für 
die Verwendung des Ergebnisses in elektronischer Form 
vorzulegen. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen 
zur Bekanntmachung, Offenlegung und Veröffentlichung 
des Jahresabschlusses und ggf. des Lageberichts 
werden dadurch nicht berührt.

§ 13 Beteiligung am Vermögen und am Ergebnis, Ent-
nahmen

13.1
Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer erbrachten 
Pflichteinlagen (Kapitalkonto I) am Vermögen – ein-
schließlich eventuell gebildeter stiller Reserven und Lasten 
–, am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sowie am 
Auseinandersetzungsguthaben beteiligt. Dies gilt – soweit 
steuerlich zulässig – auch für die steuerliche Ergebnisver-
teilung. Verlustanteile werden einem Gesellschafter auch 
dann zugerechnet, wenn die insgesamt zugerechneten 
Verlustanteile die Höhe der Pflichteinlage übersteigen. 
Es sind jeweils die mit Stand 31.12 eines Geschäftsjahres 
bestehenden Anteile maßgeblich.

13.2
Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust eines Ge-
schäftsjahres der Gesellschaft („Ergebnis“) ungeachtet des 
Zeitpunkts ihres Beitritts zur Gesellschaft und ungeachtet 
des Zeitpunkts der Einzahlung der von ihnen übernom-
menen Pflichteinlagen im Verhältnis ihrer Pflichteinlagen 
beteiligt.

13.3
Die Gesellschafter entscheiden über die Entnahme von 
Gewinnen und Liquiditätsüberschüssen nach Maßgabe 
der folgenden Absätze durch Beschluss. 

13.4
Entnahmen bedürfen der Zustimmung der Komple-
mentärin und sind nur zulässig, soweit die Mittel nicht 
zur Erfüllung bestehender oder künftiger vertraglicher, 
gesetzlicher oder sonstiger Verbindlichkeiten benötigt 
werden und hierdurch bei der Gesellschaft nicht die 
Insolvenzeröffnungsgründe der Zahlungsunfähigkeit (§ 
17 InsO) oder der Überschuldung (§ 19 InsO) hervorgerufen 
werden. Die Gesellschafter haben eine ausreichende 
Kapitalreserve und Rücklagen zu berücksichtigen, 
die durch die Komplementärin nach pflichtgemäßem 
Ermessen festgelegt werden können. Zu berücksichtigen 
sind ferner eventuell vorhandene Rücklageverpflichtun-
gen von finanzierenden Banken oder Kreditgebern.

13.5
Gewinnunabhängige Entnahmen aus liquiden Über-
schüssen sind mit Zustimmung der Komplementärin 
auch dann zulässig, wenn die Pflichteinlagen der 
Gesellschafter durch Verluste gemindert sind. Soweit 
es durch Entnahmen zu einer Rückzahlung der Pflicht-
einlagen unterhalb Haftsumme kommt, lebt die Haftung 
der Gesellschafter aufgrund dieser Einlagenrückgewähr 
wieder auf.

§ 14 Steuerfestsetzungsverfahren

14.1
Die Steuererklärung wird von der Komplementärin erstellt, 
die diese im Namen der Gesellschaft bei dem für die Gesell-
schaft zuständigen Finanzamt einreicht. Die Gesellschafter 
sind verpflichtet, bei der Erstellung der Steuererklärung 
der Gesellschaft und bei gegenüber den Steuerbehörden 
zu erteilenden Angaben oder abzugebenden Erklärungen 
nach Aufforderung durch die Komplementärin mitzuwirken, 
insbesondere gegenüber der Komplementärin von dieser 
nachgefragte Informationen offenzulegen sowie von ihr 
vorgelegte Formulare ordnungsgemäß auszufüllen. Nach 
Bekanntgabe des Bescheids über die einheitliche und 
gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen nach 
§ 180 Abs. 1 Nr. 2 a) der Abgabenordnung durch das für die 
Gesellschaft zuständige Finanzamt werden die steuerlichen 
Ergebnismitteilungen für die Gesellschafter durch das 
für die Gesellschaft zuständigen Finanzamt an die für 
die Gesellschafter zuständigen Finanzämter übermittelt. 
Im Anschluss daran informiert die Komplementärin die 
Gesellschafter über ihre Anteile am steuerlichen Ergebnis 
der Gesellschaft.

14.2
Sonderbetriebsausgaben (persönlich getragene Kosten im 
Zusammenhang mit ihrer Beteiligung, z.B. Finanzierungs-
kosten oder Reisekosten) können die Kommanditisten 
ausschließlich im Rahmen der gesonderten und einheit-
lichen Feststellung der Einkünfte der Gesellschaft geltend 
machen. Die notwendigen Erklärungen im Rahmen der 
einheitlichen und gesonderten Feststellung gibt die 
Komplementärin ab. 
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Die Sonderbetriebsausgaben müssen der Komplemen-
tärin bis spätestens zum 28. Februar des Folgejahres 
oder innerhalb einer von der Komplementärin gesetzten 
abweichenden Frist schriftlich bzw. für Registrierte 
Kommanditisten über das Gesellschaftsportal mitgeteilt 
und mit entsprechenden Belegen vorgelegt werden, um 
berücksichtigt werden zu können. Verspätet mitgeteilte 
und belegte Sonderbetriebsausgaben werden nicht 
berücksichtigt.

14.3
Die Gesellschafter bestellen die Komplementärin als 
gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten im Sinne 
des § 183 der Abgabenordnung und verpflichten sich 
untereinander, Rechtsbehelfe oder sonstige Rechtsmittel 
im Rahmen der Steuerveranlagung der Gesellschaft nur 
im Einvernehmen mit der Komplementärin einzulegen, 
auch soweit sie persönlich (z.B. bezüglich ihrer Sonder-
betriebsausgaben) betroffen sind. Diese Verpflichtung 
und Empfangsvollmacht gilt unwiderruflich und über 
die Gesellschaftszugehörigkeit hinaus, soweit Steuerbe-
scheide und Verwaltungsakte betroffen sind, die für die 
Veranlagungszeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit 
ergehen.

§ 15 Verfügung über Gesellschaftsanteile 

15.1
Kommanditanteile der Gesellschafter sind nach Maßgabe 
der nachstehenden Regelungen mit Wirkung zum Ende 
eines Geschäftsjahres übertragbar, vorausgesetzt die 
Pflichteinlage wurde vollständig einbezahlt oder es wird 
sichergestellt, dass sich der Übertragungsempfänger zur 
Zahlung der Pflichteinlage verpflichtet. Die Übertragung 
ist nur wirksam, wenn der Rechtsnachfolger in alle Rech-
te und Pflichten des ausscheidenden Kommanditisten 
aus diesem Gesellschaftsvertrag eintritt. Die Übertragung 
ist nur wirksam, wenn die Voraussetzungen der §§ 3 Nr. 
15 und 22b EEG 2023 dadurch nicht verletzt werden oder 
die entsprechenden Stimmrechte ruhen. Hierzu zählen 
insbesondere die maximale Stimmrechtsquote i.H.v. 
10% je Gesellschafter, die regionale 75%-Quote und die 
gesetzlichen Sperrfristen für die Inbetriebnahme von 
bzw. die Inanspruchnahme einer Förderung für weitere 
Solaranlagen desselben Segments. Die Gesellschafter 
stimmen schon jetzt gegenseitig einer Übertragung von 
Kommanditanteilen unter diesen Voraussetzungen zu.  
Die Belastung eines Kommanditanteils einschließlich 
einer Sicherungsabtretung ist zulässig.

15.2
Jede Übertragung, Belastung und sonstige Verfügung 
über Gesellschaftsanteile ist der Komplementärin 
schriftlich unter Beilegung des Verfügungsvertrages 
anzuzeigen. Die Übertragung eines Kommanditanteils 
bedarf daneben der Zustimmung der Komplementärin, 
die nur aus wichtigem Grund versagt werden kann.

15.3
Alle der Gesellschaft durch eine Verfügung entstehenden 
Steuern bzw. steuerliche Nachteile, Kosten (z.B. für 
Registerumschreibungen) oder sonstige Nachteile sind 
vom übertragenden Kommanditisten zu tragen.

15.4
Die Komplementärin ist auch ohne gesonderten Ge-
sellschafterbeschluss berechtigt, aus der Gesellschaft 
auszuscheiden, wenn gleichzeitig eine andere natürliche 
oder juristische Person an ihre Stelle tritt und alle Rechte 
und Pflichten der Komplementärin nach diesem Vertrag, 
insbesondere die persönliche Haftung, übernimmt. Im 
Falle des Ausscheidens der Komplementärin bestimmen 
die Kommanditisten mit einfacher Mehrheit recht-
zeitig vor dem Ausscheiden der Komplementärin eine 
Kapitalgesellschaft als neue persönlich haftende Ge-
sellschafterin, die der Gesellschaft mit Wirksamwerden 
des Aus- scheidens der alten Komplementärin als neue 
Komplementärin beitritt und deren gesellschaftsvertrag-
lichen Rechte und Pflichten übernimmt. Die Komman-
ditisten werden in diesem Fall einen Kommanditisten 
bestimmen, der ermächtigt wird, den Aufnahmevertrag 
mit der neuen Komplementärin im Namen aller Gesell-
schafter abzuschließen und die Aufnahme zu vollziehen. 
Die Kommanditisten können von der Bestimmung einer 
neuen Komplementärin absehen, wenn die Gesellschaft 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens der Komplementärin 
bereits aufgelöst ist und für die Gesellschaft ein anderer 
Liquidator als die ausscheidende Komplementärin 
bestellt ist.

§ 16 Tod eines Kommanditisten

16.1
Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellschaft mit 
seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Die 
Fortsetzung der Gesellschaft mit Erben oder Vermächt-
nisnehmern steht unter der auflösenden Bedingung, 
dass durch den Eintritt oder die Beteiligung der Erben 
oder Vermächtnisnehmer die Voraussetzungen einer 
Bürgerenergiegesellschaft im Sinne von § 3 Nr. 15 sowie 
die Voraussetzungen des § 22b EEG 2023 weiterhin erfüllt 
bleiben. Führt der Eintritt eines Erben oder Vermächtnis-
nehmers dazu, dass die vorgenannten Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt sind, sind die Erben verpflichtet, 
innerhalb einer angemessenen Frist, die von der Komple-
mentärin festzusetzen ist, durch geeignete Maßnahmen 
(insbesondere Übertragung, Reduzierung oder Ruhen von 
Stimmrechten) die Voraussetzungen wiederherzustellen. 
Werden die Voraussetzungen innerhalb der gesetzten 
Frist nicht wiederhergestellt, ist die Komplementärin be-
rechtigt und verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Voraussetzungen der §§ 3 Nr. 15 und 
22b EEG 2023 zu sichern; hierzu zählt insbesondere die 
Veranlassung einer Übertragung des Gesellschaftsanteils 
auf eine voraussetzungskonforme Person oder das 
Ruhen der übersteigenden Stimmrechte.

16.2
Die Erben haben sich jeweils durch Vorlage eines 
Erbscheins oder einer beglaubigten Abschrift des 
Testamentseröffnungsprotokolls oder einer beglaubigten 
Testamentsabschrift zu legitimieren. Ein Vermächtnis-
nehmer hat des Weiteren die Abtretung des Kommandit-
anteils durch die Erben an ihn nachzuweisen. Werden 
der Gesellschaft ausländische Urkunden zum Nachweis 
der Erbenstellung oder der Verfügungsbefugnis vor-
gelegt, so ist die Gesellschaft berechtigt, 
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auf Kosten des Direktkommanditisten oder Treugebers, 
der seine Berechtigung auf die ausländischen Urkunden 
stützt, diese übersetzen zu lassen und/oder ein Rechts-
gutachten über die Rechtswirkungen der vorgelegten 
Urkunden einzuholen.

16.3
Mehrere Miterben, soweit diese nicht ohnedies im Wege 
der Sonderrechtsnachfolge unmittelbar selbst Kom-
manditisten werden, oder Vermächtnisnehmer können 
ihre Gesellschafterrechte nur durch einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten, der auch zur Entgegennahme von Er-
klärungen und Zahlungen ermächtigt ist, einheitlich und 
gemeinschaftlich ausüben. Der Bevollmächtigte ist der 
Gesellschaft von sämtlichen Erben gemeinsam schriftlich 
zu benennen. Bis zur Benennung des gemeinsamen 
Bevollmächtigten ruhen die Rechte aus der Beteiligung 
an der Gesellschaft mit Ausnahme der Ergebnisbeteili-
gung. Zustellungen und Zahlungen können bis zu diesem 
Zeitpunkt an jeden Rechtsnachfolger mit Wirkung für 
und gegen alle übrigen Rechtsnachfolger vorgenommen 
werden. Zahlungen können bis zu diesem Zeitpunkt 
durch die Gesellschaft auch durch Hinterlegung (§§ 372 ff. 
BGB) erfüllt werden.

16.4
Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer haben der Komple-
mentärin eine notariell beglaubigte, unwiderrufliche und 
über den Tod hinaus wirksame Handelsregistervollmacht 
zu erteilen, die die Komplementärin ermächtigt, in 
ihrem jeweiligen Namen alle erforderlichen Erklärungen 
gegenüber dem Handelsregister abzugeben. Die Kosten 
der Handelsregisteränderung infolge des Erbfalls haben 
die Erben zu tragen.

16.5
Sämtliche Kosten einer für erbschaftssteuerliche Zwecke 
erforderlichen Bewertung des Gesellschaftsanteils sind 
durch den oder die Erben bzw. Vermächtnisnehmer zu 
tragen.

§ 17 Kündigung und Ausschluss eines Gesellschafters

17.1
Die Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter mit 
einer Frist von sechs Monaten zum Kalenderjahresende 
ordentlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 
31.12.2045. Teilkündigungen sind unzulässig. 

17.2
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.

17.3
Die Kündigung hat schriftlich an die Komplementärin zu 
erfolgen. Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Zugang 
des Kündigungsschreibens.

17.4
Der kündigende Gesellschafter scheidet mit Wirksam-
werden der Kündigung aus der Gesellschaft aus. Sein 
Abfindungsanspruch richtet sich nach § 20 dieses 
Vertrages.

17.5
Der Ausschluss eines Gesellschafters ist nur aus wich-
tigem Grund durch gerichtliche Entscheidung möglich, 
soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist. Die 
Beantragung erfordert einen Beschluss mit einer Mehr-
heit von 75 % der abgegebenen Stimmen. Ein Ausschluss 
der Komplementärin ist nur möglich, sofern zum Zeit-
punkt des Ausscheidens anstelle der Komplementärin 
ein neuer persönlich haftender Gesellschafter in die 
Gesellschaft aufgenommen wird. Im Übrigen richtet sich 
der Ausschluss nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 18 Ausscheiden

18.1
Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, 
wenn

•	 er das Gesellschaftsverhältnis kündigt mit dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung. Ist 
die Gesellschaft ist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Kündigung bereits aufgelöst, scheidet 
der kündigende Gesellschafter nicht aus der Gesell-
schaft aus, sondern nimmt an der Liquidation der 
Gesellschaft teil. Abweichend hiervon scheidet die 
Komplementärin im Falle einer wirksamen Kündi-
gung auch nach Auflösung aus der Gesellschaft aus; 

•	 er aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird oder 
wenn ihm das Gesellschaftsverhältnis durch die 
Komplementärin gem. § 19.2. aus wichtigem Grunde
gekündigt wurde, mit dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens des Ausschlusses bzw. der Kündigung;

•	 sein Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger ge-
pfändet wird und dieser das Gesellschaftsverhältnis 
kündigt, sowie

•	 unter den Voraussetzungen des § 5.2 bei verspäteter 
Einzahlung der Pflichteinlage.

18.2
Einem Gesellschafter kann das Gesellschaftsverhältnis 
aus wichtigem Grunde durch die Komplementärin, die 
hierüber alleine entscheidet, gekündigt werden. Über 
den Zeitpunkt, zu dem die Kündigung wirksam wird, 
entscheidet ebenfalls die Komplementärin. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn

•	 über das Vermögen des Anlegers ein Insolvenz-
verfahren eröffnet wird oder die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen 
wird; 

•	 der Anteil eines Gesellschafters von einem Gläubiger 
gepfändet wird und die Pfändung nicht innerhalb 
eines Zeitraums von sechs Monaten aufgehoben 
wird; 

•	 die Beendigung der Geschäftsverbindung mit dem 
Gesellschafter aus geldwäscherechtlichen Gründen 
geboten ist.

18.3
Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus, 
wird die Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer Firma mit 
den übrigen Gesellschaftern ohne Liquidation mit allen 
Aktiven und Passiven fortgeführt. 
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Die Beteiligung des ausscheidenden Gesellschafters am 
Gesellschaftsvermögen wächst den übrigen Gesellschaf-
tern anteilig an. Verbleibt nur ein Gesellschafter, so hat 
der verbleibende Gesellschafter das Recht, das Unter-
nehmen mit allen Aktiven und Passiven unter Ausschluss 
der Liquidation mit der bisherigen Firmenbezeichnung 
zu übernehmen.

18.4
Scheidet die Komplementärin ersatzlos aus der Ge-
sellschaft aus, entscheiden die Kommanditisten mit 
einfacher Mehrheit über die Fortsetzung der Gesellschaft 
und die Aufnahme eines neuen persönlich haftenden 
Gesellschafters. Hierzu hat der Kommanditist mit dem 
höchsten Anteil am Kommanditkapital der Gesellschaft 
unverzüglich nach dem Ausscheiden eine außerordentli-
che Gesellschafterversammlung einzuberufen. Ist binnen 
zwei Monaten nach Ausscheiden der Komplementärin 
kein neuer Komplementär aufgenommen worden, ist die 
Gesellschaft aufgelöst.

18.5
Der ausscheidende Gesellschafter trägt die Kosten seines 
Ausscheidens selbst.

§ 19 Abfindungsanspruch

19.1
Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, 
so steht ihm ein Abfindungsanspruch in Höhe des 
Abfindungsguthabens gem. § 20.2 zu. Dies gilt nicht, 
wenn die Gesellschaft zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus zwingenden gesetzlichen Vorschriften in Liquidation 
tritt oder wenn die übrigen Gesellschafter bis spätestens 
drei Monate nach dem Ausscheiden beschließen, dass die 
Gesellschaft aufgelöst sein soll. In diesem Fall nimmt der 
ausscheidende Gesellschafter an der Liquidation teil.

19.2
Das Abfindungsguthaben wird auf der Basis der dem 
Ausscheiden vorangehenden letzten Jahresabschluss-
bilanz durch die Gesellschaft ermittelt; scheidet der 
Gesellschafter zu einem Bilanzstichtag aus, ist die auf 
diesen aufgestellte Jahresabschlussbilanz für das Ab-
findungsguthaben maßgebend. Das Abfindungsguthaben 
besteht in Höhe des anteiligen Buchwertes der Beteiligung 
des ausscheidenden Gesellschafters an dem in der 
maßgeblichen Jahresabschlussbilanz ausgewiesenen 
Eigenkapital der Gesellschaft gem. § 264 c) HGB, ggfs. 
zzgl. eines Guthabens auf dem Rücklagenkonto des 
ausscheidenden Gesellschafters nach § 12.3. Der Anteil des 
ausscheidenden Gesellschafters entspricht dem Verhältnis 
seiner Beteiligung am Kommanditkapital der Gesellschaft 
gem. § 4. Nicht bilanzierte immaterielle Wirtschaftsgüter, 
ein Geschäftswert oder ein etwaiger Firmenwert bleiben 
außer Ansatz; stille Reserven werden nicht aufgelöst. An 
den zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch schwebenden 
Geschäften - unter Einbeziehung der Dauerschuldver-
hältnisse – nimmt der abzufindende Gesellschafter nicht 
mehr teil. Ein Gewinnanspruch für die Zeit zwischen dem 
Bilanzstichtag und dem Tag des Ausschiedens steht dem 
ausscheidenden Gesellschafter nicht zu. Das Abfindungs-
guthaben muss mindestens 50% des Wertes betragen, 

der pro rata auf die Beteiligung des ausscheidenden 
Gesellschafters entfiele, wenn die Gesellschaft auf 
den maßgeblichen Bilanzstichtag nach den allgemein 
anerkannten Bewertungsregeln bewertet würde.

19.3
Die Höhe der Abfindung wird von der Komplementärin 
ermittelt und dem ausscheidenden Gesellschafter 
schriftlich mitgeteilt. Die Kosten hierfür werden von dem 
ausscheidenden Gesellschafter getragen. Auf Antrag des 
ausscheidenden Gesellschafters wird der Abfindungswert 
von einem Wirtschaftsprüfer überprüft und für beide 
Seiten bindend festgestellt. Die Kosten hierfür trägt der 
ausscheidende Gesellschafter, es sei denn, der vom 
Wirtschaftsprüfer ermittelte Wert der Beteiligung liegt 
mindestens 15 % über dem von der Komplementärin 
ermittelten Wert. In diesem Fall werden die Kosten von 
der Gesellschaft getragen. Der Wirtschaftsprüfer wird 
gemeinsam von der Komplementärin und dem aus-
scheidenden Gesellschafter bestimmt – bei Uneinigkeit 
von dem Präsidenten der für die Gesellschaft zuständigen 
Industrie- und Handelskammer. Der Antrag auf Überprü-
fung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat 
nach Zugang der Mitteilung über die Abfindungshöhe 
gegenüber der Komplementärin zu stellen.

19.4
Die Auseinandersetzungsbilanz bleibt auch dann maß-
geblich, wenn die Jahresbilanzen später anlässlich einer 
steuerlichen Betriebsprüfung geändert werden. Nach-
träglich festgestellte Gewinne oder Verluste, Steuernach-
zahlungen oder Steuererstattungen beeinflussen also die 
Höhe des Abfindungsguthabens nicht.

19.5
Stehen zum Stichtag des Ausscheidens des Gesellschaf-
ters Zahlungen auf die Pflichteinlage oder auf etwaige 
nicht ausgeglichene Kosten aus, sind diese vom Abfin-
dungsguthaben abzuziehen. Ein Anspruch auf Befreiung 
von Verbindlichkeiten und auf Sicherheitsleistungen 
steht dem ausscheidenden Gesellschafter nicht zu.

19.6
Das Abfindungsguthaben ist sechs Monate nach seiner 
verbindlichen Feststellung zur Auszahlung fällig. Die 
Gesellschaft ist zur früheren Auszahlung berechtigt. Sie 
ist nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet. Im Übrigen 
darf durch die Zahlung des Abfindungsguthabens bei 
der Gesellschaft nicht der Insolvenzeröffnungsgrund der 
Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), der drohenden Zahlungs-
unfähigkeit (§ 18 InsO) oder der Überschuldung (§ 19 InsO) 
herbeigeführt werden. Soweit aufgrund dieses Zahlungs-
vorbehalts das Abfindungsguthaben nicht oder nicht 
vollständig ausbezahlt wird, ist die Zahlung nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen.

19.7
Besteht ein negatives Abfindungsguthaben, so ist dieses 
sofort zur Zahlung fällig.

§ 20 Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

20.1
Die Gesellschaft wird aufgelöst durch:
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•	 Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr 
Vermögen oder Ablehnung der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens mangels Masse;

•	 gerichtliche Entscheidung gemäß § § 138, 139 HGB;
•	 Auflösungsbeschluss der Gesellschafter.

20.2
Liquidator und Abwickler ist die Komplementärin. Die 
Liquidation erfolgt durch Verwertung sämtlicher Vermögens-
gegenstände der Gesellschaft. Es gelten die §§ 143 ff. HGB.

20.3
Der Liquidator erhält Ersatz seiner Auslagen zuzüglich 
etwaiger Umsatzsteuer. Das verbleibende Vermögen 
wird nach Ausgleich eines etwaigen negativen Saldos 
der Kapitalkonten im Verhältnis der Pflichteinlagen der 
Kommanditisten verteilt.

§ 21 Informationsrechte

21.1
Die Kommanditisten erhalten mindestens einmal jährlich 
einen Bericht über die Geschäftsentwicklung und die 
Lage der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird dazu den 
kaufmännischen bzw. technischen Betriebsführer 
beauftragen. Die Bereitstellung der Berichte kann im Ge-
sellschaftsportal, per E-Mail oder durch Veröffentlichung 
im Internet erfolgen. 

21.2
Soweit nicht gesetzlich zwingend vorgeschrieben, haben 
die Kommanditisten keinen Anspruch auf Mitteilung von An-
gaben über Gesellschafter und deren beteiligungsbezogene 
Daten, insbesondere nicht über deren persönliche Verhält-
nisse, oder auf Einsicht in Unterlagen der Gesellschaft, aus 
denen solche persönlichen Angaben über Gesellschafter 
oder deren Beteiligung entnommen werden können.

21.3
Die gesetzlichen Informationsrechte eines Kommanditis-
ten nach § 166 HGB bleiben unberührt. Die Gesellschafter 
können die Informationsrechte selbst ausüben oder 
durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten 
Dritten auf eigene Kosten ausüben lassen. Die Inhalte der 
Verträge und Geschäftsunterlagen sind vertraulich zu 
behandeln, die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

§ 22 Befreiung von Wettbewerbsverboten 

Die Gesellschafter und deren Organe unterliegen keinem 
Wettbewerbsverbot.

§ 23 Vertraulichkeit

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, alle Informationen 
hinsichtlich des Gegenstandes, des Vermögens, der 
Geschäftsaktivitäten oder der sonstigen Angelegenheiten 
der Gesellschaft vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch 
nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft.

§ 24 Datenverwaltung

24.1
Die Komplementärin ist berechtigt, die hierin enthaltenen

Daten sowie weitere Daten, die im Zusammenhang mit 
der Beteiligung verlangt und mitgeteilt werden, schrift-
lich und elektronisch zu speichern und im Rahmen der 
Verwaltung der Beteiligung zu verarbeiten und zu nutzen.

24.2
Daten über die Gesellschafter darf die Komplementärin 
im erforderlichen Umfang nur dem Gesellschaftsportal (§ 
5.6), dem zuständigen Finanzamt, den Kreditgebern, zur 
Berufsverschwiegenheit verpflichteten Prüfern, Beratern 
und Vertriebspartnern oder sonstigen durch Gesetz zur 
Einsichtnahme oder Auskunftsverlangen ermächtigten 
Stellen erteilen. Ein Kommanditist hat keinen Anspruch 
auf Bekanntgabe der Daten anderer Gesellschafter, 
soweit diese nicht aus öffentlich einsehbaren Registern 
ersichtlich sind.

24.3
Jeder Kommanditist hat der Komplementärin Änderun-
gen hinsichtlich der Angaben, die der Komplementärin 
oder der Gesellschaft gegenüber gemacht wurden, per 
Brief, Fax oder E-Mail mitzuteilen. Dies gilt insbesondere 
für die Änderungen der Anschrift oder Kontoverbindung. 
24.4
Jeder Kommanditist verpflichtet sich, etwaige nach dem 
Geldwäschegesetz (GwG) oder anderen gesetzlichen Vor-
schriften notwendigen Informationen auf Anforderung 
des jeweiligen Berechtigten zu übermitteln.

§ 25 Schlussbestimmungen

25.1
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen, 
Ergänzungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag können 
nur durch einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss 
erfolgen. Auf eine feste Verbindung dieses Gesellschaftsver-
trags selbst sowie des Gesellschaftsver-trags mit anderen 
Verträgen und Erklärungen – insbesondere auch mit solchen, 
auf die hier Bezug genommen wird – wird verzichtet.

25.2
Dieser Vertrag bleibt auch wirksam, wenn einzelne 
Vorschriften ganz oder teilweise gegen zwingendes 
Recht verstoßen oder aus anderen Gründen unwirksam 
oder undurchführbar sind oder werden. Die betreffende 
Bestimmung ist durch eine wirksame oder durchführbare 
Bestimmung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck 
wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für 
etwaige Lücken.

25.3
Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Er ist stets so auszulegen 
und anzuwenden, dass die Voraussetzungen einer 
Bürgerenergiegesellschaft im Sinne des EEG 2023 erfüllt 
bleiben.

25.4
Erfüllungsort für Leistungen nach diesem Gesellschafts-
vertrag und nach dem Gesellschaftsverhältnis ist der Sitz 
der Gesellschaft.

25.5 
Die Gesellschaft trägt die Kosten ihrer Errichtung.
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VORSTELLUNG:
EBERwerk GmbH & Co. KG.

• Rekommunalisierung des 
Stromnetzes 

• EBERwerk ist Mehrheitseigen-
tümer

• Netzbetreiber ist das Bayerwerk

Geschäftsfelder - unsere Tätigkeit auf einen Blick 

STROMNETZ EBERSTROM

• Regionales Ökostromprodukt 
• Virtuelles Kraftwerk 

(Photovoltaik, Biogas, Windkraft)
• 100% aus EBE. 100% für EBE.

PHOTOVOLTAIK

• Jährlich ca. 120 PV-Anlagen
• Dachanlage Canon mit 1,5 MWp
• Einer der Marktführer im Landkreis 

Ebersberg

Das Konzept EBERwerk

Das EBERwerk wurde 2017 von 19 Kommunen im Land-
kreis Ebersberg gegründet. Dieser Zusammenschluss 
zeigt die Notwendigkeit einer regionalen Energieversor-
gung und unterstreicht wie wichtig den Kommunen und 
dem Landkreis die Energiewende und Erreichung der 
Klimaziele 2030 sind. Es wurde erkannt, dass der Trans-
formationsprozess weg von fossilen Energieträgern und 
hin zu erneuerbaren nur als Kollektiv bewältigt werden 
kann und die Voraussetzung für eine unabhängige und 
sichere Zukunft für Bürger:innen und Unternehmen des 
Landkreises bedeutet. Um das übergeordnete Unterneh-
mensziel die Energiewende hier vor Ort voranzubringen, 
wurden in den folgenden Jahren einige Geschäftsfelder 
entwickelt und werden ständig weiterentwickelt. 

Rekommunalisierung des Stromnetzes

Im ersten Schritt wurde als Basis des unternehmerischen 
Handelns das Stromnetz im Landkreis Ebersberg 
rekommunalisiert. Das Investment zum Kauf des 
Stromnetzes wurde über die Beteiligungseinlagen der 
Mitgliedskommunen getätigt und die Tochtergesellschaft 
EBERnetz GmbH & Co. KG gegründet. Das EBERwerk 
ist mit 51 % Mehrheitseigentümer des Stromnetzes. Der 
zuständige Netzbetreiber und Miteigentümer ist das 
Bayernwerk. Durch diese Konstellation können wir aktiv 
die Investitionen mitgestalten und so das Stromnetz fi t 
für die Energiewende machen.

Ökostrom aus Ebersberg - EBERstrom

Mit unserem EBERstrom können wir Haushalte, Unter-
nehmen und Kommunen mit Ökostrom versorgen, der 
hier vor Ort produziert wird. Der Strom wird in unseren 
eigenen Anlagen erzeugt oder stammt aus Biogas-, 
Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, die von Landwirten 
oder kleinen Unternehmen betrieben werden und mit 
denen wir einen Liefervertrag haben. So gelingt es uns, 
die Wertschöpfung der Energieversorgung in unserer 
Region zu halten. 

PV-Installation vom Meisterbetrieb

Für das Gelingen der Energiewende müssen weiterhin er-
neuerbare Erzeugungsanlagen errichtet werden. Gerade 
in unserer sonnenreichen Region spielt die Photovoltaik 
eine entscheidende Rolle und ist dank stetig gesunkener 
Hardwarepreisen eine wirtschaftlich sinnvolle Investition 
in den Klimaschutz - für Unternehmen, Privatpersonen 
und Kommunen. Seit dem Start des Geschäftsfeldes 
Photovoltaik errichten wir jährlich ca. 120 PV-Anlagen in 
den verschiedensten Ausführungen und sind innerhalb 
kürzester Zeit zu einem der Marktführer im Landkreis 
Ebersberg avanciert. 

Einfach losladen - E-Mobilität

Die E-Mobilität ist ein integraler Bestandteil der Energie-
wende und wird zukünftig eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Der Königsweg für E-Auto-Fahrer ist sicherlich 
die Kombination aus eigener PV-Anlage und einer 
Wallbox. Aber nicht jeder hat diese Möglichkeiten.
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Geschäftsfelder - unsere Tätigkeit auf einen Blick 

E-MOBILITÄT

•	 Betrieb von über 60 öffentlichen 
Ladestellen im Landkreis Ebers-
berg

•	 Dienstleistung für Kommunen

BÜRGERENERGIE

•	 EE-Projekte von der ersten Idee bis 
zum Betrieb und Direktvermark-
tung.

•	 Referenzen: PV-Haus, PV-Oberlau-
fing, PV-Poing ... 

Daher investieren unsere Mitgliedskommunen in den 
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur und wir 
übernehmen die kaufmännische und/ oder technische 
Betriebsführung. Mit mehr öffentlich verfügbaren 
Ladestationen, einfachen Bezahlmöglichkeiten und 
durch günstige Ladekonditionen sollen die Bürger für die 
Anschaffung eines E-Autos motiviert werden. 

Was einer allein nicht schafft, das schaf-
fen viele

Die Energiewende ist die Herausforderung unserer 
Zeit und diese große Aufgabe lässt sich am besten 
gemeinschaftlich bewältigen. Gleichzeitig sollen auch 
alle davon profitieren, insbesondere, wenn die erneuer-
baren Erzeugungsanlagen in ihrer Umgebung errichtet 
werden. Daher bieten wir nach Möglichkeit für alle von 
uns errichteten Anlagen eine Beteiligung für die Bürger, 
Unternehmen und Kommunen des Landkreis Ebersberg 
an. So hat jeder die Möglichkeit die Energiewende aktiv 
mitzugestalten und verdient über die Beteiligung damit 
auch noch Geld. 

Ausgewählte Referenzen

PV-Poing | 1,0 MWp | In Betrieb seit November 2025

PV-Oberlaufing | 1,5 MWp | In Betrieb seit Juni 2024

PV-Haus | 1,5 MWp | In Betrieb seit Oktober 2021
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